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n den Sch 9 des Reichskanzlers, betr. die Errichtung und den Betrieb von Kpotheken
utzgebieten Afrikas und der Südsee mit Ausnahme von Deutsch-Südwestafrika.

Auf G Vom 12. Jannar 1911.
die S rund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900 S. 183) wird hiermit

was zunvchntgebieteAfrikas und der Südsee mit Ausnahme von Deutsch-Südwestafrika verordnet,

lo oba zn4 8 nr in einem Schutzgebiete oine Apothete betreiben will, bedarf dazu, außer der
"en Erle ubnis d#etständigen Betriebe einer Apotheke im Gebiete des Deutschen Reiches, der schrift:

—8 9 es Gouverneurs, die unter Angabe der Gründe versagt werden kann.

werbung sind die nachstehend aufgeführten persönlichen Ausweise beizufügen
I der Lebenslauf,

7 8 Abbrabation in Urschrift oder amtlich beglaubigter Abschrift,
die amtlich beglaubigten, nach der Zeitfolge geordneten und gehefteten Zeuguisse über

e bisherige Beschäftigung seit Ablegung der Staatsprüfung in lrrschrift oder be-

. glaubigter Abschrift, "

vollizeiliche, der Zeitfolge nach grorduete und geheftete Führungszengnisse in lrschrift
e in amtlichbeglaubigter Abschrift aus allen Orten, an denen der Bewerber seit

legung der Staatsprüfung als Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung tätig
gewesen ist, " "

ein anitlich beglaubigter, aus neuester
richtung und zum Vetrieb e einer

Zeit herrührender Nachweis über die zur Er-

Avpotheke erforderlichen Geldmittel.
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Der Gouverneur ist ermächtigt, von der Beibringung einzelner der unter 3 bis 5 benannten

Nachweise aus besonderen Gründen abzusehen.

§ 2. Die Erlaubnis darf nur natürlichen Personen erteilt werden.

Beim Erwerb einer bestehenden Apotheke darf die Erlaubnis, abgesehen von den Fällen
des § 3 und sofern den Erfordernissen des § 1 genügt ist, nur aus wichtigen Gründen versagt werden.

§ 3. Die Erlaubnis muß versagt werden, wenn der Bewerber:

1. sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet,
2. infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist.

#5 4. Die Erlaubnis zum Betriebe der Apotheke kann durch den Gonverneur zurück-
genommen werden: -. "

1. wenn der Berechtigte wegen eines Verbrechens oder Vergehens, bei welchem auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann oder bei welchen ein Verstob
gegen die Berufspflichten eines Apothekers vorliegt, rechtskräftig verurteilt worden ist,

lwenn der Berechtigte sich durch wiederholte Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
über den Betrieb von Apotheken als unzuverlässig in bezug auf die Aunsübung des
Apothekerberufs erwiesen hat,

3. wenn die Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, auf Grund deren die Erlaubnis
erteilt worden ist,

29

4. wenn der Berechtigte unbefugt den Betrieb der Apotheke einstellt oder durch einen

anderen, dem der Gouverneur die Ausübung nicht gestattet hat, wahrnehmen läßt,
5. wenn der Berechtigte unbefugt den Betrieb der Apotheke länger als ein Jahr durch

einen Stellvertreter wahrnehmen läßt,

6. wenn der Berechtigte den Betrieb der Apotheke binnen der festgesetzten Zeit nicht beginnt.

§8 5. Die Erlaubnis zum Betriebe einer Apotheke erlischt:

1. durch Verzicht,
2. durch Zurücknahme der Approbation des Berechtigten,
3. durch Entmündigung des Berechtigten,

4. durch Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Berechtigten,

Wenn bei dem Tode oder im Falle der Entmündigung eine Witwe, eine Ehefrau ode

minderjährige eheliche Kinder vorhanden sind, so ist diesen, und zwar der Witwe bis zur Wiede#“

verheiratung, der Ehefrau bis zur Auflösung der Ehe, den Kindern bis zur Großzährigkeit,
Weiterbetrieb für ihre Rechnung durch einen approbierten Apotheker zu gestatten, dessen Anstelluch

der Genehmigung des Gouverneurs bedarf. Diese Genehmigung kann dem Apotheker in den Fäll

der 88 3, 4 entzogen werden. Wird während des Weiterbetriebes der Apotheke für Rechnung
Ehefrau oder der Kinder des Entmündigten die Entmündigung ausgehoben, so fällt die Erlaub

mit der Aufhebung der Entmündigung wieder an den Apotheker zurück.
Sind bei dem Tode oder im Falle der Entmündigung des Berechtigten andere als die

vorstehenden Absatze genannten Angehörigen vorhanden, so kann ihnen seitens des Gouverneurs
Weiterbetrieb durch einen approbierten Apotheker auf Zeit gestattet werden; den Zeitraum bestime
der Gouverneur.

#5 6. Zweigapotheken sind nur an solchen Orten zuzulassen, an welchen noch kei-

Apothele besteht.
Die Errichtung und der Betrieb bedarf der schriftlichen Erlaubnis des Gouverneurs.

Der Gouverneur kann die Erlaubnis an die Erfüllung von Bedingungen knüpfen.

§5 7. Hausapotheken, aus denen Gegenstände an Dritte abgegeben werden sollen, sind
an solchen Orten zulässig, an denen sich keine Voll= oder Zweigapotheke befindet. Der Gonverne“

kann in besonderen Fällen Ausnahmen auf beschränkte Zeit zulassen.

teilt eer Betrieb bedarf der schriftlichen Erlaubnis des Gouverneurs, welche auf Miders
erteilt wird:

1. Arkten, jedoch nur zum Zwecke der Arzneimittelabgabe an die von ihnen behandel
anken,

2. Tierärzten für die Abgabe von Tierarzneimitteln innerhalb ihrer Berufstätigkeit, !

3. Kranken-, Pflege= und ähnlichen Anstalten zum Zwecke der Arzneimittelabgabe
ihre Insassen, D

5. durch den Tod des Berechtigten. .



4. Missionen innerhalb ihrer Berufstätigkeit,
5. Plantagen und gewerblichen Betrieben zum Zwecke der Arzneimittelabgabe an ihre

Angestellten. «

. Die Erlaubnis zum Betriebe einer Hausapotheke erlischt mit dem Zeitpunkt der Eröffnung
kiner Voll= oder Zweigapotheke am gleichen Ort. Der Betrieb der Hausapotheke ist in den unter

„ und 2. genannten Fällen durch den vom Gouverneur hierzu ermächtigten Arzt oder Tierarzt zu
süoren, in den unter 3., 4. und 5. genannten Fällen durch einen vom Gouverneur ermächtigten

approbierten Apotheker oder eine sonstige durch den Gouverneur ermächtigte andere geeignete

Persönlichkeit.
Der Gouverneur kann die Erteilung der Erlaubnis an die Erfüllung von Bedingungen knüpfen.

Die Arzneimittel usw., welche dem freien Verkehr entzogen sind (§ 11), müssen aus einer
Wotheke des Schutzgebiets bezogen werden.

Vest 8 8. Der Gouverneur ist ermächtigt, über die Stellvertretung des Berechtigten besondere
estimmungen zu treffen.

v § 9. Für die Beschaffenheit, Zubereitung und Aufbewahrung der Arzneimittel sind die
orschriften des Arzneibuchs für das Deutsche Reich zu beachten. Der Gouverneur kann Abweichungen

estatten, die den besonderen Verhältnissen im Schutzgebiet Rechnung tragen.

# Das deutsche Arzneibuch ist in den Schutzgebieten ein Vierteljahr nach seinem Inkrafttreten
e Deutschland in Anwendung zu bringen.

10. Für die Berechnung von Arzneien und sonstigen Zubereitungen ist die jeweils im
deutschen Reich geltende Arzneitaxe mit einem vom Gouverneur festzusetzenden Aufschlage zu-

brunde zu legen.

1 Für die Abgabe von Arzneimitteln und sonstigen Zubereitungen an Eingeborenen-Polikliniken
ann der Gouverneur einen geringeren als den sonst gültigen Aufschlag festsetzen.

lan Die Arzneitaxe ist in den Schutzgebieten ein Vierteljahr nach ihrem Inkrafttreten in Deutsch-
und in Anwendung zu bringen. Die Arzneitaxe gilt auch für Zweig= und Hausapotheken, sofern

icht der Gouverneur Ausnahmen bestimmt.

tob § 11. Die Kaiserliche Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Ok-
" er 1901 (Reichs-Gesetzbl. S. 380) sowie die nachstehend aufgeführten Vorschriften des Bundesrats
#a die an ihre Stelle tretenden oder ergänzenden Verordnungen und Vorschriften finden ent-
rechende Anwendung, soweit nicht der Gouverneur Ausnahmen zuläßt.

il 1. Die Vorschriften, betreffend Abgabe stark wirkender Arzneimittel sowie die Beschaffenheit
2. Hekeichnung der Arzneigläser und Standgefäße in den Apotheken (vom 13. Mai 1896 und

März 18998). « ·

8 Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln vom

.Mai 1903 und 27. Juni 1907.

und 3. Die Vorschriften über den Handel mit Giften vom 29. November 1894, 17. Mai 1901
1. Februar 1906. ·

erm 5 12. Der Apothekenbetrieb unterliegt der Ausfsicht des Gouverneurs oder des von ihm
der öchtigten Beamten. Die Aufsichtsorgane haben das Recht, den Berechtigten oder seinen Stell-

do“ treter zur vorschriftsmäßigen Betriebsführung anzuhalten und jederzeit Besichtigungen der Apotheke
enehmen zu lassen.

uu unt Aidesteus einmal innerhalb dreier Jahre ist jede Apothele einer unvermuteten Besichtigung
erziehen. -

Von den Berechtigten kann ein Ersatz der Besichtigungskosten nicht gefordert werden.

die Haben sich bei einer Besichtigung erhebliche Unregelmäßigkeiten ergeben, so kann eine
derholte Besichtigung auf Kosten des Berechtigten erfolgen.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für Zweig= und Hausapotheken.

dem 8 13. Der zum Apothekenbetriebe Berechtigte, sowie sein Stellvertreter sind verpflichtet,
mit der Ausführung der Besichtigung Beauftragten sämtliche Räume der Apotheke zugänglich

a machen, die Vorrich ungen, Gerätschaften und Warenbestände, die Geschäftsbücher vorzuweisen,

#u 7 erforderliche Auskunft über den Betrieb zu erteilen und alle notwendigen Untersuchungen
atten. -

der Verfälschte und verdorbene Waren sind mit Beschlag zu belegen und können, wenn der
echtigte oder sein Stellvertreter keinen Widerspruch erhebt, auf Kosten des Berechtigten vernichtet

2



W44 20

werden. Wird Widerspruch erhoben, so entscheidet der Gouverneur, ob die Waren freizugeben oder

zu vernichten sind.
Auf die Beitreibung der Kosten in den Fällen des Absatzes 2 und 8 12 Absatz 3, 4 finden

die Vorschriften der §8§ 1ff. der Kaiserlichen Verordnung vom 14. Juli 1905 betreff. Zwangs-
und Strafbefugnisse der Verwaltungsbehörden in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee (Reichs-
Gesetzbl. S. 717) Anwendung. ,

8 14. Der Gouverneur ist ermächtigt, Vorschrif.enüberdie Arzneimittel, Vorräte, Ein-
richtungen und Gerätschaften, welche in jeder Voll-, Zweig= oder Hausapotheke vorhanden sein müssen,
sowie über deren Mengen zu erlassen (Betriebsordnung).

§ 15. Der Betrieb von Nebengeschäften des Apothekergewerbes ist dem zum Apotheken=

betriebe Berechtigten gestattet.

Der Betrieb anderer Geschäfte bedarf der schriftlichen Erlaubnis des Gouverneurs.

5 16. Mit Geldstrafen bis zu 600 4, im Unvermögensfalle mit Haft oder Gefängnis
bis zu 3 Monaten, wird bestraft, wer eine Apotheke betreibt ohne im Besitze der erforderlichen Er-

laubnis zu sein.

§ 17. Mit Geldstrafe bis zu 150 ,sim Unvermögensfalle mit Haft, wird bestraft:

. wer entgegen den §8 6, 7 eine Zweig= oder Hausapotheke betreibt.

2. wer den Vorschriften der §§ 9 bis 11, sowie den darin angezogenen Bestimmungen

und den auf Grund des § 14 erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt,

3. wer den ihm nach § 13 Absatz 1 obliegenden Verpflichtungen zuwiderhandelt.

5 18. Mit Geldstrafe bis zu 150 J, im Unvermögensfalle mit Haft, wird bestraft:

. wer den Apothekenbetrieb unbefugt durch Stellvertreter wahrnehmen läßt,

. wer für fremde Rechnung eine Apotheke betreibt, ohne im Besitze der erforderlichen
Genehmigung zu sein,

4.wer beim Betrieb einer im § 7 dieser Verordnung bezeichneten Apotheke wissentlich
Arzneien in anderen Fällen, als ihm gestattet ist, abgibt,

. wer den Vorschriften des § 15, Absatz 2 zuwiderhandelt.

5 19. Die Bestimmungen über den Betrieb der amtlichen Apotheken (Gouvernements

Lazarettapotheken) werden durch die vorliegende Verordnung nicht berührt.

§5 20. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Mai 1911 in Kraft.

Berlin, den 12. Januar 1911.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
v. Lindequist.

–—

do—

1

Verordnung des Gouverneurs von Ramerun, betr. Oaßregeln zur Kontrolle
der Eingeborenen.

Vom 15. Oktober 1910.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900 S. 813) inVerbindun

mit § 5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903, betreffend die seemannsa
lichen und konsularischen Befugnisse und das Verordnungsrecht der Behörden in den Schutzgebie
Afrikas und der Südsee (Kol. Bl. S. 509), § 6 der Verfügung des Reichskanzlen vom 28.Augu

1902, betreffend das Paßwesen in den deutschen Schutzgebieten Afrikas und der Südsee (Kol.
S. 389) und §§ 1, 2 der Kaiserlichen Verordnung vom 3. Juni 1908, betreffend die Einrichtun
der Verwaltung und die Eingeborenen-Rechtspflege in den afrikanischen und Südsee-Schutzgebies

LieichsGesbtl S. 397), wird mit Zustimmung des Reichskanzlers (Reichs-Kolonialamt) verordn
was folgt:
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g § 1. Die Anwerbung von Eingeborenen des Schutzgebiets zu Diensten außerhalb der
andesgrenzen, auch zu Diensten auf Seeschiffen, ist verboten.

A § 2. Der Gouverneur kann auf Antrag im Einzelfalle die Anwerbung erlauben (Auslands-
nwerbe-Erlaubnis). **

Für jeden Eingeborenen, dessen Anwerbung erlaubt wird, ist eine Gebühr von 20 +
zuenrrichten. - , -

V 8 3. Der Erlaubnis bedarf nicht die Anwerbung zu Diensten auf Seeschiffen, die den
berkehr an der Küste des Schutzgebiets vermitteln oder in einem Hafen des Schutzgebiets

eheimatet sind. 4

6 8 4. Die Auswanderung Eingeborener des Schutzgebiets ist nur mit Erlaubnis des
ouverneurs zulässig (Auswanderungs-Erlaubnis). ·

Er Der Gouverneur kann örtliche Verwaltungsbehörden zur Erteilung der Auswanderungs-
laubnis ermächtigen. »

v §5.DieAusfühtyngvonEingeborenendesSchutzgebiets,insbesonderedieMitnahme
on farbigen Dienern nach Europa durch Nichteingeborene, ist nur mit Erlaubnis des Gouverneurs

zulässig (Ausführungs-Erlaubnis). « " -

Die Vorschrift des § 4 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

di Zur Ausführung von Eingeborenen des Schutzgebiets zum Zwecke von Schaustellungen darf
ie Erlaubnis nicht erteilt werden.

§ 6. Das Gesuch um Erteilung der Auswanderungs-Erlaubnis (§ 4) soll angeben:

1. den Grund und den Zweck der Auswanderung,

2. das Auswanderungsziel,

3. die Zeit, für welche der Aufenthalt außerhalb des Schutzgebiets beabsichtigt wird,
4. die Erwerbs= und Vermögensverhältnisse des Auswanderers.

7.

1.

2.

Das Gesuch um Erteilung der Ausführungs-Erlaubnis (5§ 5) soll angeben:

den Zweck der Ausführung, -

die Person, die für die Dauer des Aufenthalts außerhalb des Schutzgebiets die Für-
sorge für den Eingeborenen übernimmt,

3J. den Zeitpunkt der Rückkehr.

de. à 88. Das Gesuch um Erteilung der Auswanderungs- oder Ausführungs-Erlaubnis ist bei
oer örtlichen Verwaltungsbehörde anzubringen.

Die nach 88 6 und 7 erforderlichen Angaben sind glaubhaft zu machen.

Die entscheidende Behörde kann von Amts wegen weitere Ermittlungen anstellen.

be §* 9. Die Auswanderungs= und die Ausführungs-Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn

der- Gesuchsteller die Hinterlegung von 500 (4 in bar oder in mündelsicheren Wertpapieren zu
Srei Vierteln des Kurswerts bei der Deutsch-Westafrikanischen Bank in Duala zugunsten des Landes-
#us als Sicherheit für die Erstattung der vom Fiskus aus Anlaß der Auswanderung oder Aus-
 Rrung gemachten Aufwendungen nachgewiesen hat. .

n Bei der Auswanderung nach dem Schutzgebiet Togo ist die Hinterlegung einer Sicherheit
icht erforderlich. « -

» Die entscheidende Behörde kann aus Gründen, die in der Person des Gesuchstellers liegen,
on der Vorschrift des Absatz 1 befreien.

b § 10. Wer um die Erteilung der Ausführungs-Erlaubnis nachsucht, hat üÜberdies sich in
st öffentlich beglaubigten Urkunde oder zu Protokoll einer Behörde des Schutzgebiets dem Landes-

kus gegenüber zu verpflichten:

Die Fürsorge für den auszuführenden Eingeborenen zu übernehmen, dessen Unterhalt für
ie Dauer der Abwesenheit vom Schutzgebiete sowie die Kosten der Rückreise zu bestreiten und dem

andesfiskus diejenigen Aufwendungen zu erstatten, die von diesem aus Anlaß der Ausführung ge-
acht werden. . .

W § 11. Wird die nachgesuchte Erlaubnis erteilt, so wird dem auswanderndenoder aus-
Bübrenden Eingeborenen durch die entscheidende Behörde ein Reisepaß nach dem anschließenden

uster ausgestellt. " "
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Eingeborenen-Relsepaß.

Ordnungsnummer: Deutsches Schutzgebiet Kamerun.
Name des Inhabers:

Stammeszugehörigkeit:
Bisheriger Wohnort:

Dienstverhältnis (eventuell zu streichen):
Reiseziel:
Reisezweck:
Tag der Abreise:

Dauer der Erlaubnis zum Aufenthalt außerhalb des Schutzgebiets:

Ausgefertnit...den.

Unterschrift des Beamten. Dienststempel.

§* 12. Für die Erteilung der Auswanderungs= und der Ausführungs-Erlaubnis ist in
jedem Einzelfalle eine Gebühr von 20 .K zu entrichten.

Bei der Auswanderung nach dem Schutzgebiete Togo kommt die Gebühr nicht zur Erhebung-

§ 13. Der Reisepaß ist erst auszuhändigen, nachdem die Gebühr (§ 12) bezahlt und
nachgewiesen ist, daß der Eingeborene seiner Steuerpflicht für das laufende Rechnungsjahr genügt hat.

§* 14. Die Versagung der Erlaubnis erfolgt in einem mit Gründen versehenen Bescheid
der entscheidenden Behörde.

§ 15. Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung können
Eingeborene, die nicht Schutzgebietsangehörige sind, sowie von den Eingeborenen des Schutzgebiets
die Angehörigen bestimmter Stämme oder bestimmter Bezirke durch den Gouverneur einer dauernden
oder zeitweiligen Beschränkung der Freizügigkeit oder einer Paßpflicht oder einer Meldepflicht unter
Festsetzung von Paß- und Meldegebühren unterworfen werden.

Die auf Grund des Absatz 1 ergehenden Anordnungen des Gouverneurs sind öffentlich
bekannt zu machen.

§ 16. Verträge von Eingeborenen untereinander und mit Nichteingeborenen, die gegen
ein Verbot dieser Verordnung verstoßen, sind nichtig.

§5 17. Zuwiderhandlungen Nichteingeborener gegen die Vorschriften der §§ 1, 4 und 5
werden mit Geldstrafen bis zu 300 ./“ bestraft.

Eingeborenen gegenüber, die den Vorschriften dieser Verordnung oder der auf Grund des
5* 15 erlassenen Anordnungen zuwiderhandeln, finden diejenigen Strafmittel Anwendung, die in den
allgemeinen, die Strafrechtspflege gegenüber den Eingeborenen regelnden Vorschriften für zulässig
erklärt sind.

§5 18. Diese Verordnung tritt am 1. November 1910 in Kraft.

Mit demselben Tage werden die Verordnung betreffend die Anwerbung und die Ausfuhr
. .um . .

von Eingeborenen aus dem Schutzgebiete, vomv 1887, die Verordnung betreffend die

Auswanderung der Eingeborenen des Kaiserlichen Schutzgebiets von Kamerun vom 11. Dezember

1893 (Kol. Bl. 1894 S. 105) und die Verordnung wegen Abänderung letzterer Verordnung vom
1. Juni 1909 (Amtsbl. S. 100) aufgehoben.

Buea, den 15. Oktober 1910.

« Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:

Hansen.

EEIELE

Verigung des Gouverneurs von Ramerun, betr. Wasfenkongolle.
Vom 7. November 1910.

Die Absätze 4/5 des Runderlasses Nr. 195 vom 1. März 1906, betr. Waffenkontrolle,)

erhalten folgende Fassung:

* Vol. „D. Kol. Bl.“ 1906, S. 418 ff.
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11 Nach Monatsschluß haben die in § 1 genannten Aufsichtsbehörden aus ihrenNachweisungen
r#stüge über die im abgelaufenen Monat erteilten Genehmigungen dem Gouvernement unverzüglich

orzulegen. Diese Auszüge werden im Amtsblatt veröffentlicht werden.

ei Dabei ist folgendes Verfahren zu beachten: Handelt es sich um die Benachrichtigung von
uner Genehmigung, so ist der mit (römisch) I bezeichnete Abschnitt auszufüllen. Soll die erste

mschreibung mitgeteilt werden, so ist der mit (römisch) II bezeichnete Abschnitt auszufüllen, bei der
zweiten Umschreibung derselben Waffe der mit III bezeichnete Abschnitt und so fort. Für die Aus-
büge sind ganze Formulare, nicht einzelne Abschnitte zu benutzen.
. Durch den Abdruck der Auszüge im Amtsblatt wird jede Dienststelle in den Stand gesetzt,
lederzeit prüfen zu können, welche Waffen ein Europäer zu führen berechtigt ist, beziehungsweise

ber welche Waffen er einen Nachweis zu liefern hat.

§ 7 der dem Runderlaß 195 beigegebenen Verfügung ist zu streichen.

Die Abänderungen treten am 1. Januar 1911 in Kraft.

Buea, den 7. November 1910.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Gleim.

personalie.—
Mi Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, dem Leiter und den

1 #tgliedern der Expedition zur Festlegung der Grenze zwischen Togo und Dahomey in den Jahren
d0s und 1909 nachstehende Auszeichnungen zu verleihen, nämlich:

dem Hauptmann Freiherrn v. Seefried auf Buttenheim die Königliche Krone zum

Roten Adler-Orden 4. Klasse;
dem Leutnant im 10. Bayerischen Feldartillerie-Regiment Heilingbrunner den Königlichen

Kronen-Orden 4. Klasse;
dem Vizefeldwebel Leidl und dem Sergeanten Jaeger, beide beim Königlich Bayerischen

Telegraphendetachement, das Allgemeine Ehrenzeichen.

# Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, dem Verkehrs-
mspektor bei der Eisenbahn des Gouvernements Deutsch-Südwestafrika Konrad Salomon anläßlich
leiner Versetzung in den Ruhestand den Roten Adler-Orden vierter Klasse zu verleihen. -

Nachruf.
Regierungsrat Gustav Boeder .

Ver Nach einem am 26. Dezember 1910 hier eingegangenen amtlichen Telegramm ist der Kaiserliche
bekzirksamtmann, Regierungsrat Gustav Boeder, am 18. Oktober 1910 auf der Insel Dschokadsch

ei Ponape zusammen mit drei anderen weißen Beamten von Eingeborenen ermordet worden.

n Boeder trat im Juni 1889 in den Dienst des Schutzgebiets Togo und wurde im Mai 1892

ll Kamerun versetzt. Hier wurde er am 22. September 1892 zum Zolldirektor und am 1. Juli
20 zum Bezirksamtmann befördert. Im November 1901 wurde er in gleicher Eigenschaft nach

utsch-Ostafrika und im Oktober 1909 nach Ponape versetzt.

ßi Während seiner langjährigen dienstlichen Tätigkeit in den verschiedenen Schutzgebieten hat
 Boeder stets als ein außerordentlich pflichttreuer und gewissenhafter Beamter bewährt.

Ve Die Kolonialverwaltung verliert in dem Dahingeschiedenen einen hervorragend tüchtigen
"r amten, welcher sich die Anerkennung seiner Vorgesetzten in gleich hohem Maße wie die Liebe und

ühlung seiner Untergebenen erworben hat. Sein vornehmes und stets liebenswürdiges Wesen haben

zenench die aufrichtige Freundschaft aller gewonnen, die ihm im persönlichen Verkehr näher-n sind.

Sein Andenken wird allezeit in Ehren bleiben.

Berlin, den 9. Januar 1911.

Der Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts.

v. Lindequist.
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Deutsch-Ostafriha.

Die Wiederausreise haben angetreten: am

26. Dezember: Gouvernementssekretär Bayha;
am 1. Januar: Distriktskommissar Werner.

Das Schutzgebiet haben mit Heimaturlaub
verlassen: am 21. November: Landmesser Selke,
Hauptzollamtsvorsteher Sieß, die Sekretäre Pe-
ters, Leopold und Rottenkolber, Vermessungs-
techniker Wilms, Förster Lichtenberg, Kanzlei-
gehilfe Trümpelmann und Maschinist Seidel;
am 27. November: Sekretär Klenze, Techniker

Baldamus,
Pfister, Maschinist Weigoldt; am 11. Dezember:
kommiss. Sekretär Merle und Polizeiwachtmeister

Weckauf.

kK##merun.

Die Ausreise nach Kamerun haben angetreten:
am 9. Dezember: Bureauassistent Müller; am

9. Januar: Regierungsbaumeister Bundschuh
und die Bautechniker Kraushaar und Heimann.

Deutsch-Südwestafriha.
Nach Deutschland sind abgereist: am 18. No-

vember: kommiss. Bezirksrichter Stintzing; am

9. Dezember: Techniker Walbrunn und Polizei-

sergeant Galle (beide wegen eingetretener Tropen-
dienstuntauglichkeit); ferner: Hauptmann und
Inspektionsofsizier bei der Polizeitruppe Hensel,
Bautechniker Kröning, Katasterzeichner Akel-
bein, kommiss. Gouvernementssekretär Ehlers
und kommiss. Sekretär Knapke.

Deutsch-Neugulnea.

Nachruke.
Sekretär Rudolf Brauckmann f.

Der kommissarische Sekretär Rudolf Brauck-
mann ist am 18. Oktober auf der Insel Dscho-
kadsch bei Ponape von Eingeborenen ermordet
worden. «

Seit zweieinhalb Jahren im Kolonialdienst
stehend, hat sich der Verstorbene stets durch großen

Fleiß und regen Pflichteifer ausgezeichnet.

die Kanzleigehilfen Haug und

Aus

Anlaß einer früheren Eingeborenenbewegung in
Ponape war ihm für sein besonnenes Vorgehen
seitens der Kolonialverwaltung besondere An-
erkennung ausgesprochen worden. Das unerwartete
Hinscheiden des tapferen und tüchtigen Beamten
wird aufrichtig bedauert.

Sein Andenken wird stets in Ehren gehalten
werden.

Wegebautechniker Johann Häfner f.

Auch der Wegebautechniker Johann Häfner
wurde am 18. Oktober auf der InselDschokadsch
bei Ponape von Eingeborenen ermordet.

Der Verstorbene war erst wenige Tage vorher
im Schutzgebiet eingetroffen, um bei der Auf-

schließung der unwegsamen Gebietsteile Ponapes
mitzuwirken. «

DieKolonialverwaltungbedauertaufrichklo
den frühen Tod des hoffnungsvollen Beamten.

Sein Andenken wird stets in Ehren bleiben-

Bureaugehilfe Heinrich Otto Hollborn f-

Der Bureaugehilfe Heinrich Otto Hollborn
ist am 18. Oktober gleichfalls auf der Insel

Dschokadsch bei Ponape von Eingeborenen er
mordet worden.

Hollborn trat am 17. Juli 1908 in den Dien

des Kaiserlichen Bezirksamts Ponape. Schon
vorher als Kaufmann und Ansiedler in Ponapt
ansässig, hatte er, insbesondere während der Un
ruhen im Jahre 1908, als Dolmetscher in del
Ponapesprache schätzenswerte Hilfe geleistet und
sich durch kaltblütige Haltung ausgezeichnet.

Auch das Andenken dieses im Dienste des

Reiches Gefallenen wird als das eines fleiHigen

und pflichtgetreuen Mannes stets hochgehaltet
werden.

Berlin, den 9. Januar 1911.

Der Staatssekretär
desReichs= Kolonialamts.

v. Lin dequist.
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E —4 Nichtamtlicher Teil I

Nachrichten aus den deutschen Schutzgebieten.
(Abdruck der Nachrichten vollständig oder teilweise nur mit Quellenangabe gestattet.)

beutsch-Ostafrika.

die wirtschastlichen Aussichten am sillimandjaro.

Aus einem Bericht des Bezirksamts Moschi.

denda der Bahnbau sich mit schnellen Schritten
en Bezirke nähert und voraussichtlich einen

Kilimm von Ansiedlungslustigen bringt, die der alten
vermandjarosage glauben und hier ein Paradies

uten, so ist es an der Zeit, die Aussichten

zu „Bezirts Moschi einmal zusammenhängend
rho etrachten. Die Übertreibungen der Johnston,

henamson, Peters usw. sind zwar durch die fol-
für - Reisenden, insbesondere Volkens, Schritt

suneerfrit berich. und reduziert worden, aber umer no

bung der wirtschaftlichen Aussichten des Bezirks
hnnnd. Gewiß ist, abgesehen von einigen wüsten-
au ichen Tuffplateaus, der Boden fast überall

er abielfach vorzüglich, weil er sowohl dort, wo
von us Urgestein besteht (Gueis in Pare, Granit
0o1 Umbulu bis ins Masai-Reservat hinein:

dulsiale), als in den — weit überwiegenden —

anischen Gebieten tiefgründig verwittert ist.

6r n deshalb nicht nur geeignet, eine aus-
fat cete Viehweide zu tragen, sondern stellt

gebe beral, wo eine Bewässerungsmöglichkeit ge-
so#n ist, erstklassiges Kulturland dar. Ein
ein bendes Beispiel ist die Oase Engaruka, wo

zdom Grabenrand herabstürzender Bach einen

rige von üppigster Fruchtbarkeit in eine trau-
umehlstaubige Dornöde hineingezaubert hat.

verhär Mißstand des Bezirks ist das Miß-
aus ltnis zwischen den riesigen Flächen
nachezeichneten Bodens und den spärlichen

Tllichen Feuchtigkeitsquellen.
und iese sind dreifacher Art: die Regenfälle
lun e ie danach zurückbleibenden Wasseransamm-
säne n, die Seen, die Wasserläufe. Die Regen-
letulewelche im ganzen Bezirke, abgesehen von
onmn Störungen durch die größten Wolken-

Keiten er (Kilimandjaro, Meru usw.), in zwei Ge-

lim derfolgen, genügen in regelrechten Jahren,
se Üblichen Negergewächse, dazu auch die

au mwolle, zur Reife zu bringen; sie zeitigen

nicht ene gute Weide, aber sie genügen schon
urhalte iese Weide das Jahr hindurch frisch zu
in Afru- So macht auch hier, wie fast überall

wecsel a, das Vieh alljährlich ein bis zwei ab-
nde Fett= und Magerzeiten durch.

macht sich eine gefährliche Über-

Stellenweise hinterlassen die Regenfälle Teiche
und Tümpel, welche bei nicht zu starker Inan=
spruchnahme bis zur nächsten Regenzeit ausreichen.

Die Seen sind fast durchweg so salzhaltig,
daß sie für Bewässerungszwecke gar nicht, als
Viehtränke nur dort in Betracht kommen können,

wo zugleich frisches Wasser vorhanden ist.
Hydrographisch endlich zerfällt der Bezirk in

zwei Teile, einerseits in das zum Pangani ent-
wässernde Gebiet südöstlich des Kilimandjaro—
Meru-Grabens, anderseits in das westlich davon
gelegene abflußlose Gebiet.

Jenes Gebiet — etwa 8000 akm — ist für

afrikanische Verhältnisse nicht nur reich bewässert,
sondern die Wassermenge wird auch durch ein
fast ideal zu nennendes Flußsystem zweckmäßig
verteilt. Zu bemerken ist, daß diese günstigen
hydrographischen Verhältnisse von der Erhaltung
der Urwälder des Kilimandjaro und Meru ab-

hängig sind.
Die Wasseradern, welche zu diesem Pangani-

System zusammenlaufen, werden nun von den

auf den Bergen sitzenden Eingeborenen durch zahl-
reiche Bewässerungsgräben über die Felder ge-
führt, so daß infolge des Verdunstens und Ver-
sickerns in der trockenen Zeit nur die stärksten

Adern bis an den Fuß des Berges gelangen.

Da aber gerade hier sich zahlreiche europäische
Betriebe angesiedelt haben, welche bei ihrer
großzügigeren Anlage ungleich mehr Wasser
brauchen, als die zahllosen Kleinbetriebe der Ein-

geborenen, so waren Reibungen zwischen den
oben sitzenden Wadschagga und den unten sitzenden
Europäern an der Tagesordnung. Es ist indes

gelungen, überall schriftliche Verträge zwischen
den Interessenten zu vereinbaren, welche bis zum

Inkrafttreten einer Wassergesetzgebung die Wasser-
nutzung (teils nach einem Tages-, teils nach
einem Stundenturnus) zur allseitigen Zufriedenheit
regelten.

Die größeren Adern (Burka, Nduruma, Kiku-

letwa, Sanya, Kikafu, Wern-Weru, Garanga,
Rau, Himo) führen das ganze Jahr hindurch
einen reichlichen Wasserüberschuß und können noch

zur Bewässerung weiter Landstriche ausgenutzt
werden. Es dürfte sich empfehlen, die Brauchbarkeit
der großen Pangani—Daryama-Ebene für den
Baumwollbau für europäische Großbetriebe durch
eine Versuchsstation festzustellen. Eine ausgedehnte
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Baumwollkultur könnte nur von einer großen

organisierenden Korporation, welche einen syste-
matischen Kanalbau ausführt, unternommen werden;
man wird deshalb mit der Vergebung von Baumwoll-

land an Einzelunternehmer zurückhaltend sein

müssen. Ubrigens ist die Nachfrage nicht groß,
weil bei der absoluten Menschenleere des

Gebietes die Arbeiterfrage ein noch un-

gelöstes Problem ist. Doch sei hier bemerkt,
daß die Masai, die bekanntlich sehr geschickte
Kautschukzapfer sind, voraussichtlich nicht abgeneigt
sein werden, auch auf Baumwollpflanzungen Laien-
arbeit zu suchen.

Die bisherigen Ansiedler zerfallen in Pflanzer
und Viehhalter, von denen ein kleiner Teil bereits

Viehzüchter ist, ein größerer sich bestrebt, es zu
werden. Die Pflanzer sitzen sämtlich am Süd-

abhange der beiden Berge, weil sie allein dort

eine Bewässerungsmöglichkeit finden. Das
bewässerungsfähige Land ist im großen und ganzen

vergeben; sollten selbst noch einige Dutzend
Pflanzungen von je 150 bis 250 ha heraus-

zuschneiden sein, so würden sie für die Zukunft
eines Bezirks von der doppelten Größe Württem-
bergs (40 000 qkm) und für die Rentabilität
einer Bahn von 200 bis 300 km Länge immer

noch bedeutungslos bleiben. An den anderen

Seiten der beiden Berge sitzen die Viehhalter.
Die dortigen Flüßchen werden zur Tränke und

zur Bewässerung der Gärten schon jetzt völlig
aufgebraucht, so daß dort weitere Siedlungen
so gut wie ausgeschlossen sind. Die Pflanzer
verlangen einen Sekundenliter Wasser pro Hektar.
Das wären 86 400 Liter binnen 24 Stunden.

Braucht 1 ha wirklich dieses Quantum Wasser,
so könnte man, statt 1 ha zu bewässern, 4000

Rinder oder 20 000Schafe tränken. Dies dürfte
dort, wo Weideland in unbegrenzter Menge

vorhanden, Wasser aber Inapp ist, als das ren-
tablere erscheinen.

Nun verhält sich aber leider der zum Pangani
entwässernde Bezirksteil zu dem in das abflußlose
Gebietfallenden wie 1:5.

Im abflußlosen Gebiete bildet die Landschaft
Umbulu (mit Dungobösch, Engotiek) eine wasser-
reiche, zum Manyarasee entwässernde Oase.
Aber überall, wo Wasser ist, sitzen die Ein-

geborenen so dicht, daß für europäische Ansiedler
kein Platz mehr vorhanden ist. Alles in allem

werden in den genannten Landschaften einige
Dutzen d, vielleicht einige hundert Ansiedler Wasser
genug finden, eine Zahl, die wohl alle Kiliman-

diaro-Freunde etwas enttäuschen wird.
Man wird sich nach alledem nicht auf die

Ausnutzung der natürlichen Wasserquellen be-
schränken dürfen. Es ist sogar anzunehmen, daß
die bewilligte und im Bau begriffene Eisenbahn

 achweisungderBrutto-SinnahmenbeldenKültenzollstellenvonDeutsch-OstafrikaimOonatOhtober1910. GegenübergestelltdemgleichenMonatdesVorjahres. (Vgl.„DeutschesKol.Bl.“1911,Nr.1,S.19.)
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 DieuirtscaftlichenVerhãstnisseNord·Rameruns.

2

ResidenturGaruavonWestengesehen,dahinterdasTengelin-Plateau.



Hauptmann Strmpell phot.

Dampier an der Candungsbrüche in Garua.

Haupimann Strümpell ppot.

Die Landungsbrücke in Garua vom Dompfer gesehen.
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gebieterisch dazu zwingt, ohne Verzug an die
künstliche Erschliehung von Wasser zu gehen. Die

heologische Formation läßt Wassererschließung durch
Bohrung überall aussichtsvoll erscheinen.

75

Kamerun.

Die Entwicklung Nordhameruns.

Von Oberleutnant Dühring.

(Mit drei Abbildungen.)

Nordkamerun ist in wirtschaftlicher Beziehung
von den anderen Teilen der Kolonie vollkommen

Unabhängig und getrennt. Seine Lebensader ist

er Benue, dessen bedingte Schiffbarkeit erst die
Uusschliehung dieses Gebiets für den Welthandel
ermöglichte. Obgleich die Luftlinie zum Kamerun-
Becken die kürzeste Verbindung mit der See dar-

stellt ist es doch wegen der Geländeschwierigkeiten
is heute noch nicht gelungen, hier einen brauch-

waren Handelsweg zu schaffen. Auch der Benue
Merst in jüngster Zeit als solcher erkannt und

ausgenutzt worden; vorher war nur der Handels-

*# durch die große Wüste bekannt—die einzige
erbindung der alten Haussa= und Tschadseestaaten
it der europäischen Kulturwelt. Trotz der

wannigfachen Gefahren und vielen Opfer wurde
aar weite Weg nicht gescheut, denn jene fernen

änder lieferten Tausende und Abertausende von

Uaven, das wertvollste Handelsobjekt damaliger
eiten. Tatsächlich verschwanden die anderen

wenigen Produkte, wie Elfenbein, gegen diese

ingeheure Menschenware, welche trotz aller Fähr-
schkeiten reichen Gewinn brachte.

Die ersten europäischen Handelsversuche be-

szumen damit, daß man kleine Dampfer den Fluß
Eiauf schickte, welche dort einige Zeit liegen

eben und vor allem Elfenbein aufkauften. Der

Dioval Niger Company gelang es 1892, bei Yola
ine Faktorei anzulegen, während dies im deut-
chen Gebiet erst nach der Unterwerfung und

oltupation des Landes möglich war. Und zwar
am hier der Vorstoß vom Süden, indem die

Wid Randad &amp; Stein im Jahre 1904 in
gaumdere") eine Faktorei aufmachte, die von

milbi aus geleitet wurde. Die Haussa, welche
amt Zeugen oder Rindern Kautschuk im Busch
sehbuften und zur Faktorei brachten, hatten sich
ben schnell in die Rolle von Zwischenhändlern

sünden. In derersten Zeit wurde für das
ailo Kautschuk nur etwa 20 Pf. bezahlt; trotzdem

2

Schre

—.

). Nach meinen Erkundigungen ist die richtige
ibart: Agaundkre.

war der Andrang der Händler so groß, daß der
eine Faktorist nur mit Mühe die Handelsgeschäfte

bewältigen konnte. Dieser Kautschuk stammte aber
Enur zum geringsten Teile aus Adamana, die

Hauptmasse kam aus Gegenden, die man schon

zum Süden Kameruns rechnen muß. Sehr bald
zeigte es sich, daß man zur Erschließung Ada-

mauas den Wasserweg des Benue benutzen mußte.
Dies hatte zur Folge, daß einer der Inhaber der

Firma Randad &amp; Stein ein neues Geschäft unter
seinem Namen (L. Pagenstecher &amp; Co.) mit dem
Hauptsitz in Garua aufmachte.

Garua hatte schon vor unserer Zeit eine ge-

wisse Bedentung als Benue-Übergang gehabt,
woraus sich dort auch ein kleiner Markt entwickelt

hatte. An und für sich war der Ort ganz un-
bedeutend; selbst der Lamido residierte in dem
eine Stunde entfernten Leinde. Dies änderte sich
mit einem Schlage, als durch die Einrichtung der

Residentur der Ort zur Hauptstadt von Deutsch-

Adamaua erhoben wurde. Das entscheidende
Moment war, daß der Platz neben seiner zentralen
Lage in erster Linie den Endpunkt der guten

Schiffbarkeit darstellt. Diese ist, wie schon gesagt,
eine bedingte, indem der Fluß, etwa vom 15.

August bis 15. Oktober, bis Garna für Dampfer
befahrbar ist, die bei hohem Waseserstande und
entsprechendem Bau bis 800 Tons groß sein
dürfen. In der übrigen Zeit des Jahres können
(abgesehen von April und Mai in sehr trockenen

Jahren) teils kleine Dampfer, teils Kanus ver-

kehren. Hieraus erhellt die Bedeutung Garnas
als Stapelplatz und Handelszentrale für Deutsch-

Adamaua. Diese Umstände veranlaßten auch die
Niger Company Ende 1906 dort eine Nieder-
lassung anzulegen, um das deutsche Gebiet zu

bearbeiten. Sehr bald zeigte sich, daß das gute

Kautschukgeschäft der ersten Jahre nicht anhaltend
war. Denn mit der Erschließung von Süd-

kamerun drang die Konkurrenz von dort in die

Gebiete nördlich Bertua vor, die früher von den

Händlern aus Ngaumdere besucht wurden. Mit
dem Einkauf an Ort und Stelle ging dann die

Zufuhr nach den weiter gelegenen Orten Ngaum-
dere und Garua zurück. Jedoch hatten die einmal

begonnenen Handelsbeziehungen zwischen den nörd-
lichen und südlichen Stämmen eine erfreuliche,
andauernde Folge. Die Bewohner der Land-

schaften Baia und Makka, welche durch das Ein-
greifen der örtlichen Behörden ihren bisher un-
gestörten Genuß an Menschenfleisch beeinträchtigt
sahen, hatten an dem Adamana-Vieh Geschmack
gefunden. Es entwickelte sich hiermit ein schwung-
hafter Handel, ein erster Schritt zur Verwertung
eines hervorragenden Landesproduktes durch Ab-
satz in anderen Teilen der Kolonie. Auf Grund

von Zählungen wird der Viehbestand Nord-

8
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kameruns auf 500 000 Rinder und 10000 Pferde

geschätzt. 4

Wie ich schon vorher erwähnte, wird in Ada-
maua und den Tschadseeländern kein Kautschuk

geschnitten, ebenso stammt das in Garua gehan-
delte Elfenbein fast ausschließlich vom mittleren

Logone. Einheimisch ist dagegen der Gummi-
arabikum, welcher von einer sehr häufig auftre-
tenden Akazienart gewonnen und gern gekauft

wird. Marua liefert besonders viel von diesem

Produkte. Es bleibt das große Verdienst
des seit 1906 in Adamana tätigen Residenten,

Hauptmanns Strümpell, immer und immer

wieder die Eingeborenen auf Produkte auf-
merksam gemacht zu haben, die sie mit Vorteil
bei den Faktoreien absetzen können. Erst durch

ihn wurden die Kaufleute auch auf den reichen
Bestand an Schinußbäumen aufmerksam, deren

Nüsse jetzt ein Hauptausfuhrprodukt der Niger-
Company bilden. Da letztere sowohl für die deutsche
wie auch französische Regierung die Trans-
porte befördert, läßt sie die talwärts gehenden
Dampfer mit Schinuß beladen, wodurch auf dieses
billige Produkt nur die halben Transportkosten
kommen. Ferner ist es dem Residenten gelungen,
in Garna eine Nupeansiedlung anzulegen, einmal

um große Kanus und der Benne-Schiffahrt kun-
dige Leute ins Land zu bekommen und ander-

seits um den Flußhandel zu beleben. Als weitere

Produkte seien noch Bienenwachs, Hanf und
Guttapercha genannt. Auch hier bedarf es der
Nachhilfe der Residentur. So sind z. B. die Ein-

geborenen angehalten, wenn sie Honig als Tribut

abliefern, stets das ausgekochte Wachs mitzubringen,
womit sie zum Verkauf zur Faktorei geschickt
werden. Die Baumwolle gedeiht vom 7. Grad

nördl. Br. ab fast überall in dem hier besprochenen

Gebiete, wird aber vorläufig bei der geringen
Ausdehnung der Eingeborenenkulturen ganz im

Lande verbraucht. Von seiten der Residentur ist

schon seit Jahren daran gearbeitet worden, die
Produktion zu heben, aber die Mitwirkung von

Fachleuten ist unerläßlich; die Tätigkeit des
Offiziers ist in diesem Gebiete so vielseitig in An-
spruch genommen, daß man von ihm die Be-

schaffung der Unterlagen zu einer sicheren Kal-

kulation dieses für uns so wichtigen Produktes
nicht erwarten darf. Dasselbe trifft für andere
aussichtsreiche Produkte des Landes zu, wie Reis-
kultur und Abbau von Mineralien.

Der Geldverkehr hat sich in Garna gut ein-
geführt, nachdem die Residentur mit vieler Mühe
Kauris und Maria-Theresientaler entwertet hat.
Der Umsatz an Bargeld beträgt etwa 20 000./

monatlich, wovon die Hälfte den Faktoreien zu-

fließt, während die andere Hälfte auf dem täg-
lichen Markt umgesetzt wird. Für den Fleischhandel

werden hier allein täglich bis zu acht Rindern ge-

schlachtet.

Welchen Ausschwung der Handel genommen
hat, beweist am besten der Anblick Garuas selbst.

Kommt man von Westen den Fluß aufwärts, so

fällt der erste Blick auf die weiße Häuserfront
der Residentur, die als stolze Trutzfeste weit ins
Land leuchtet. Auf einem Hügel nahe demFluh
liegt die schmucke Faktorei von L. Pagenstecher
und weiter abwärts, aber wegen seiner tieferen
Lage erst später sichtbar, der Store der Niger'
Company. Eine 30 m lange steinerne Landungs-

brücke reicht weit in den Fluß hinein und er-

möglicht das schnelle Laden und Löschen del
Dampfer —ein Haupterfordernis bei dem schne

wechseluden Wasserstand. Vor meiner Abreise

sah ich mit Genugtuung vier Dampfer dort liegen:
am Ufer herrschte ein Leben und Treiben wie am

curopäischen Handelsplätzen. Besonders die Niger-
Company ist ungemein tätig und hat jetzt direkt
am Ufer zur schnellen Unterbringung der mit den

Dampfern eintreffenden Waren ein eigenes, ge'
räumiges Ladungsstore errichtet. Von der Lan'
dungsstelle führt die 10 m breite und fast 2 km

lange Hauptstraße direkt auf die Residentur; zuerst
geht sie an den Faktoreien vorbei, dann dur

den nach Zählung von etwa 4000 Einwohnern

bewohnten Ort, an dessen Nordende sich der

äußerst lebhafte Markt befindet; weiter zieht sie
an der Regierungsschule vorbei zum Ausstrahlungs“

punkt folgender Handelsstraßen:

Garua—Mubi—Dikoa (nördliche Richtung),

Garnua—Tepe —Yola (westliche Richtung),
Garna—Bundang—Nassarao (südwestliche R.)
Garna—Tseboa—Kontscha—Banjo und
Garna—MNgaumdere—Kunde (südliche Richtung)
Garnua—Adumre—Rei—Lame (östliche Richtung)
Garna—Deutsch-Binder—Bonger—Kusseri;

letztere ist als Post= und Fahrstraße ausgebam
und besitzt eine Abzweigung über Marua—Mow

nach Dikoa.

In Kürze seien noch die weiteren Verkehrs
möglichkeiten, von Garua ausgehend, beleuchtet
Ein Kanuverkehr kann während des größeren Tei
des Jahres noch stattfinden den Benue aufwärk
bis Rei Buba, ferner den Faro und Mao Deo au
wärts fast bis Kontscha, endlich den Mao Kebi auf
wärts bis in Höhe des Zollpostens Golombe. Vor

einer Fortsetzung letzterer Wasserstraße nach den
Tschadsee mittels der Bifurkation Kebi.—Logon
kann keine Rede sein. Abgesehen von den unpassien
baren Gauthier-Fällen des Kebi und der starle

Verwachsung des Tuburi sowie der anschließende,
Sumpfniederung zum Logone, haben gerade
der letzten Regenzeit die Versuche ergeben,
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v6„ gute Schiffbarkeit des Kebi nur bis Famu')
oict. Ein Passieren der Enge bei Katscheo ist
* der rapiden Strömung sehr erschwert und
* nur leicht beladenen Booten möglich. Der
* fällt ferner sehr schnell und hat dann so
* Einteesen, daß z. B. ein Kanu von Garua
* olembe acht Tage gebraucht, für eine Ent-

sarteng welche auf dem Landwege schon in zwei
wickenn Tagemärschen zurückzulegen ist. So ent-

Sta t sich Garun auch immer mehr zu einem

* belplab für französische Landtransporte, welche
ebten Jahre etwa 8000 Kolli betrugen.

wchluser Gouvernementstransporte von Garna
# den Tschadsee-Ländern gehen auf der großen

traße, entweder auf dem Kopfe oder im

Lchsenwagen, bis Jagua,"') um von dort den

Dagone abwärts im Kanu Kusseri zu erreichen.
Furs Straße ist in der Trockenzeit gut fahrbar;

un ie 100 bis 300 m breiten Sandbetten einiger
U se können nicht ohne Hilfe überwunden werden
ie dürften bei Benutzung von Kraftfahrzeugen

einzigen Hindernisse bilden.

hab urFrage einer Verbindung nach Ngaumdere
en die letzten Faro= und Benue-Erkundungen

Fll Lauptmanns Strümpell ergeben, daß diese
aene für einen weiteren Verkehr nicht in Frage

gan men und daß der Verkehr nach Ngaumdere
an 5 auf den zwölf Tagemärsche langen Landweg

hewiesen ist. Für die heutigen Verhältnisse

gan der Weg vollkommen. Die Zukunft

Nordmderes, des größten Handelsplatzes zwischen
hän und Süd, wird von der Bahnfrage ab-

Viten, die auch den Nordgebieten erst neue
schaftsmöglichkeiten eröffnet.

Adae ist Garua, die Hauptstadt von Deutsch-
und nauc, ein Knotenpunkt wichtiger Handelswege

bespikür die Aufschließung unseres Gebietes vor-
9 * gelegen. Leider ist es durch den Niger-
* wohl mit dem Meere, aber nicht mit dem

die Meebiet unserer Kolonie verbunden. Auch
große eeresverbindung auf dem Flußwege hat ihre

für den Mängel, so daß selöst die Engländer diese

ne viel günstiger liegende Wasserstraße nicht
Ureichend ansehen, sondern im Begriff stehen,

ac 00 km landeinwärts liegenden Ort Kano
berbinkine Eisenbahn direkt mit dem Meere zu

ra
den
d

88 welche schon in diesem Jahre den
in * erreichen wird. Eine solche Bahn würde

der Kerem Gebiete wegen des tiefen Einschnittes
aupriemerunbucht nur 700 km (bis Garuq) be-

anuchen, von welchen etwa 110 km durch die

Urrtze gubabahn bereits vollendet sind. Eine
* bung der letzteren nach Garua oder der
 —N*2

n lokm uucht hrk einem schiffbaren Nebenarm des Lo
m nordwestlich Bongor. 5

Bau einer besonderen Linie Duala—Garua dürfte

für Deutsch-Adamaua den Anbruch einer völlig
neuen Zeit bedeuten und wird von allen, die

dieses Land kennen und lieben, sehnlich gewünscht.
Daß das Gelände für den Bahnbau sehr schwierig
ist und sorgfältiger Erkundung bedarf, ist aller-
dings nicht zu verkennen.

7#

Deutsch-Meuguinea.

eEin Kampk mit Bergstämmendes Sinssterre-Gebirges.

Aus einem Bericht des Bezirksamtmanns Berghausen
in Friedrich-Wilhelmshafen.

Bei einer Expedition nach der Rai-Küste
(Macley-Küste) ist es im Oktober v. Is. bei dem

zwischen Iris= und Helmholtz-Spitze etwa zwei-
einhalb Stunden landeinwärts gelegenen großen
Dorfe Kuarong zu einem Gefecht mit Berg-
bewohnern des Finisterre-Gebirges gekommen,
in dessen Verlauf zwei Soldaten schwer, fünf
leicht verwundet wurden. Die verbündeten Ein-

geborenen der bevölkerten Bergdörfer Kuriong,
Eimar, Mot, Anangsang, Riwing, Damoi, Gono,
Mapeng u. a. haben schon seit Jahren die

schwächeren Küstendörfer mit Krieg überzogen.
Immer wieder sind die Rheinische Mission, zu
deren weiterem Arbeitsfeld die Rai-Küste gehört,
und die Eingeborenen der Friedrich-Wilhelmshafen
benachbarten Inseldörfer Siar und Ragetta, die
dort an der Küste Handels= und Freundschafts-

beziehungen haben, mit Anzeigen neuer Bluttaten
und der Bitte um Bestrafung der UÜbeltäter beim

Bezirksamt vorstellig geworden. Ein Eingreifen
der Verwaltung ist bisher mit Rücksicht auf die Ver-
kehrsverhältnisse und die Mittel des Bezirks unter-

blieben. Erst in letzter Zeit haben die genannten
Dörfer die Küstenplätze Singor, Suka, Bok, Warai
und Orci wieder überfallen und zahlreiche Männer

und Weiber erschlagen. Von Warai allein sind
beim letzten Uberfall neun Männer und drei Weiber

niedergemetzelt worden. Die Dörfer Warai und

Orai sind vollständig niedergebrannt, Singor, Suka
und Bok liegen verlassen da; ihre überlebenden
Bewohner halten sich in Verstecken im Busch auf.
Derartige Zustände nur rund vierzig Meilen vom

Sitz der Verwaltung an der Küste zu dulden,

konnte nicht länger hingehen, sollte nicht anderen
Eingeborenen böses Beispiel gegeben werden und
das Ansehen der Verwaltung ganz erheblich leiden.

Am 29. Oktober wurde das Lager von dem

Küstenplatze Gamai nach dem etwa fünfviertel
Stunden landeinwärts gelegenen befreundeten
Dorfe Malangai verlegt. Von dort brach ich
am 30. morgens als einziger Weißer mit vier-



zehn Soldaten unter Zurücklassung sämtlichen
Gepäcks gegen Kuarong auf; nach fünfpiertel-
stündigem Marsch, teils über Berghöhen, teils
durch das Tal des Moad-Flusses, gelangten wir
unbemerkt in die Nähe des Dorfes, wo es sofort

zum Zusammenstoß kam. Gleich im Anfange
sielen auf feindlicher Seite drei oder vier Mann,

während zwei meiner besten Soldaten durch Pfeil-
schüsse schwer verwundet und kampfunfähig wurden.
Trotz ihrer Verluste wichen die Eingeborenen, die
in vielfacher überzahl waren und die Wirkung

der Feuerwaffe noch nicht kannten und fürchteten,
nur um einige fünfzig Meter in das Dorf zurück;

dort setzten sie sich fest und überschütteten uns
mit einem Hagel von Pfeilen. Über fünfzig
Minuten dauerte der Kampf; es wurde nur im

Einzelfeuer geschossen. Sieben meiner Soldaten
waren bereits verwundet, zwei schwer; doch die
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zahlreichen Verluste ließen schließlich auch den
Feind ermatten; er hatte ungefähr zehn bis zwölf
Tote. Das Geheul der Garamut (großen Trommel)
rief Hilfe von den benachbarten Dörfern herbei,
deren Trommeln von den Berghöhen antworteten.

Mit Rücksicht auf die Verwundeten — zwei mußten

getragen werden — und die wenigen noch kampf-

fähigen Gewehre mußte ich mich auf Malangai
zurückziehen; die Eingeborenen störten unseren
Rückmarsch trotz des von den Höhen erscheinenden

Zuzugs nicht.
1#

Nach dem Bericht beabsichtigte der Bezirks-
amtmann eine Wiederholung des Zuges nach
Heranziehung von Verstärkungen aus Rabaul, da

zum Schutze der Küstenleute ein weiteres Vor-

gehen gegen die Bergstämme geboten ist.

Samoa.

Machwelsung der beim Sollomt Apio im II. Viertel 1910 fällig gewordenen JSollbeträge.

(Val. „Deutsches Kol. Bl.“ 1911, Nr. 1, S. 2.) «

GeschmbmagiksfrpkksåäALTMAkaKIZnZIIZZFåIFTYZollbewSTART-IMPka-
,.-..Y"I·JÅJ.IZIQ·JJZJJ""—TM jahre

Einfuhr Ausfuhr ZusammenEinfuhr Ausfuhr Zusammen . mehr 5
AM Al Al. Al -.-r- A AM AMA.

133218,71 — 1133218,71l112598,18f —— 112598,16 20 „o2 —

Kolonalwirtschaftliche Mitteilungen.

Kus dem frbeitsbereich des Kolonial-Wirtschaftlichen

Homitees.)
(berbsttagung 1910.)

Begründung der Kolonial-Technischen
Kommission. «

Für die Begründung einer Kolonial-Technischen
Kommission war dem Kolonial-Wirtschaftlichen

Komitee maßgebend, daß es bei der jetzt rascheren
Entwicklung unserer Kolonien durch den Eisen-
bahnbau zeitgemäß sei, mit beizutragen, der
deutschen Technik ein neues Arbeitsfeld

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1909, S. 1000 ff., S. 1056ff.
und 1910, S. 380ff.

in den Kolonien zu eröffnen, neue Gebiete

ür die Rohstoffversorgung Deutschlands zu er-

chließen und der deutschen Industrie neue und

ichere Absatzgebiete in unseren Kolonien und
überseeischen Interessengebieten zu schaffen.

Als nächstliegende Aufgaben der Kommission
kommen in Betracht:

1. Aufklärung durch die technische Fachpresse
über den jeweiligen Stand von Eisenbahnbam

Straßenbau, Hafenbau, Bergbau, Wasserban
und Meliorationen, über chemisch-technische
Probleme, über das Vorkommen nutzbarer
Natur= und Bodenschätze und über die Nach-
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frage nach bestimmten Industrie-Erzeugnissen;
Herausgabe kolonial-technischer Schriften.

2. Anregung und Förderung privater technischer
Unternehmungen in den Kolonien.

3. Ausführung von technischen Pionierarbeiten,
die dem Privatkapital nicht zugemutet werden
können, wie Vorarbeiten für Kulturen und

Erntebereitung, wasserwirtschaftliche Vorarbei=
ten, Ausstellung von Maschinen und Geräten
in den Kolonien und anderseits Einführung

neuer Maschinen-Industriezweige, z. B. für
1 die tropische Landwirtschaft in Deutschland.

Heranziehung tüchtiger Techniker zur Arbeit
in den Kolonien.

Wirtschaftliche Fragen in Neuguinea.

ub Einem Vortrag des Gouverneurs Dr. Hahl
er wirtschaftliche Fragen in Neuguinea vor der

Wlonial-Technischen Kommission des Kolonial=
irtschaftlichen Komitees entnehmen wir folgende
nzelheiten:

. Infolge der geographischen Lage, der hohen
rachtraten, mit welchen Zufuhr und Absatz zu

rechnen haben, der spärlichen Zahl und tiefen

lturstufe der eingeborenen Bevölkerung ist die
-4 ewinnung brauchbarer Werte in Neuguinea nur

un beschränktem Maße möglich. Immerhin sind,
ie die Handelsstatistik zeigt, die bis jetzt erzielten

5 solge recht erfreulich. Der Gesamthandel ist
*ê 5,8 Millionen Mark im Jahre 1904 auf
*m Millionen Mark im Jahre 1909 gestiegen,
unn welchen 6,3 Millionen Mark auf die Einfuhr
amd 8,3 Millionen Mark auf die Ausfuhr ent-

*ss Die Ausnutzung der vorhandenen natür-
ichen Erzeugnisse hat glücklich begonnen. Die
flanzungen weisen große Fortschritte und Erfolge

auf; sie umfaßten im Jahre 1909 bereits ein

2#cemtareal von 144 914 ha, von welchen
* 756 ha unter Kultur waren. Neuguinea

ummt somit, was Plantagenkultur anbelangt,
nter unseren Kolonien die zweite Stelle ein.

wi Durch vier Dampfsägewerke werden Harthölzer,
me Maniltoa grandiflora, Afzelia bijuga, Ter-

inalia catapa, und verschiedene Eukalyptus-

unten für den Bauholzbedarf im Lande selbst
erarbeitet.

Ab Seit dem Jahre 1905 bzw. 1908 wird der
bbau der auf den Inseln Nauru und Angaur

kesundenen Phosphate betrieben. Die Gruben
dern bereits reiche Ausbeute. Die vollen Er-

siahsziffern werden 1911 bzw. 1912 voraus-
ihrch erreicht sein. Die Zahl der europäischen

evölkerung hat durch den Bedarf der Werke an

grelonar. eine reiche Mehrung erfahren. Die Ab-
Fien bilden eine gute Einnahmequelle für den

ð us. Sie sind für 1911 mit 112 000 M

eranschlagt.

Der Etat des Schutzgebietes betrug 1904
1 344 600 mit einem Reichszuschuß von

1 075 900 , für 1910 belaufen sich die ent-
sprechenden Ziffern auf 2 301 865 ./ und
922 612 m. Die im letzten Jahre für die Aus-

breitung der Organisation und für Leistungen
auf kulturellem Gebiete erforderliche Mehrausgabe
von 1 Million Mark gegen 1904 bringt die

Kolonie selbst auf. Die im Schutzgebiete fest-
gelegten Werte dürfen mit 32 Millionen Mark
angenommen werden.

Zur Schaffung neuer wirtschaftlicher Werte im
Schutzgebiet diente u. a. auch die groß angelegte

Kautschuk= und Guttapercha-Expedition, welche
den Zweck hatte, das Vorkommen von kautschuk= und

guttaperchahaltigen Pflanzen und die Mittel und

Wege eines lohnenden Abbaues festzustellen. Um
die erzielten Erfolge der Expedition wirtschaftlich
dauernd sicherzustellen, ist vorgeschlagen, das Unter-

nehmen in Anlehnung andieöffentliche Verwaltungs-
behörde fortzusetzen. Sachkundige Malaien müßten
an die Spitze kleinerer Trupps gestellt werden,

die sich einmal aus einigen angelernten mela-

nesischen Arbeitern, dann jeweilig aus den Dorf-
schaften rekrutieren, denen die Gewinnung von

Gutta zur Pflicht gemacht wird. Die Einführung

der Guttaproduktion in Neuguinea hat bereits
Veranlassung gegeben, eine Eingeborenen-Kopf-
steuer zu erheben, so daß die Steuererhebung die
Eingeborenen veranlaßt, sich der Guttaproduktion
unmittelbar zuzuwenden.

Die Errichtung von zwei Guttapercha= und
Kautschuklstationen für zunächst drei Jahre würde
jährlich etwa 12 500 —&amp; erfordern, und unter

Zugrundelegung einer Gutta= und Kautschuk-
gewinnung von 4000 kg würde sich bei billiger
Notierung eine Einnahme von 8000 J erzielen

lassen. Das Komitee wird den Eingeborenen
einen gewissen Garantiepreis bieten, unter den
zum Zwecke des Anreizes der Gewinnung des
Produktes nicht heruntergegangen werden darf.
Sobald andere Interessenten den Aufkauf über-

nehmen und genügend hohe Preise bezahlen, tritt
das Komitee von dem Aufkauf zurück.

Es ist in der Tat bereits von Unternehmungen

in der Gegend von Morobe im Papuagebiet

beabsichtigt, an die Ausbente der Guttabestände

heranzugehen. Auch von kapitalkräftigen Kreisen
wird zur Zeit bei der günstigen Notierung der
Gutta daran gedacht, in Verbindung mit den

Eingeborenen, aber auch unabhängig von diesen,
sich der Aufbereitung der Wildgutta zuzuwenden.
Dieses erfreuliche Resultat würde für Neuguinea
eine ungeahnte und außerordentlich wertvolle Er-
werbsquelle bieten und der Aufsschließung des

Landes Vorschub leisten.
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Ebenso würde die Einführung der Reiskultur

in Neuguinea in doppelter Beziehung wünschens-
wert sein. Einmal bezahlt dasSchutzgebiet jährlich
eine halbe Million Mark an den asiatischen Markt

für die Ernährung der Arbeiter und es würde

sehr wünschenswert sein, wenn diese Summen
von den kleineren und mittleren Pflanzern im

Lande selbst verdient würden. Zum anderen be-

steht noch folgende Erwägung:
Wir nehmen wahr, daß die Eingeborenen,

die fast ausschließlich vom Hackfrüchtebau leben,
sich also von Knollenfrüchten nur spärlich ernähren,

in der Zahl zum Teil sich gleich bleiben, zum
Teil zurückgehen. Eine der Ursachen des Volks-

rückganges wird darin gesehen, daß seit Jahr-
hunderten, vielleicht seit Jahrtausenden das Volk
immer nur in der gleichen Weise sich mit diesen

Knollenfrüchten ernährte, und der Hinweis auf
die Länder tropischer Zone, Niederländisch-Indien
und Indien selbst, liegt nahe, wo das Volk sich
vom Körnerbau ernährt. So ist man von diesen

Gründen aus an das Problem herangegangen,

eine Kultur einzuführen, die vielleicht eine bessere
Ernährung und den Fortbestand der Bevölkerung

gewährleistet.
In verschiedenen Gegenden sind bereits kleinere

Versuche, u. a. von der Neu Guinea Compagnie

und den Regierungsstationen, ausgeführt worden.
Es stellte sich heraus, daß in der Kolonie ein

vorzüglicher Bergreis zu gedeihen vermag. Diese
Nahrung behagte jedoch den Eingeborenen nicht,
während sie den Wasserreis im weitesten Umfange
genießen, dieser sogar ein Handelsobjekt im Ver-
kehr mit den Eingeborenen geworden ist.

Es ist daher beabsichtigt, der Wasserreiskultur
in der Kolonie Eingang zu verschaffen. Die Ka-

tholische Mission vom Heiligen Geiste, die wirt-
schaftlich außerordentlich rührig ist, hat es in
dankenswerter Weise übernommen, die Versuche

zu leiten. Die Mission hat in Alexishafen bereits
ein Reisfeld angelegt, das vorzüglich gedeiht.
Mit weiteren Versuchen hat die Mission in einem

günstigen Gelände bei Friedrich-Wilhelmshafen

begonnen.
Den Anregungen des Gouverneurs folgend,

hat das Komitee für Reiskulturversuche der
Katholischen Mission vom Heiligen Geiste in
Alexishafen eine Unterstützung von insgesamt
bis zu 5000 (&amp; bereitgestellt und ferner be-

schlossen, zur Fortführung des Guttapercha= und
Kautschukunternehmens zunächst zwei Gutta= und
Kautschukstationen im Bezirk Friedrich-Wilhelms-
hafen durch Malaien unter Aufsicht der ört-

lichen Verwaltungsbehörde auf drei Jahre ein-
zurichten und zu betreiben, eine Preisgarantie
von 1.#“ pro Kilogramm für Gutta= und Kautschuk-

produkte zu leisten und ferner Prämien für gute
Leistungen im Betrage von 5000 &amp; dem Gou-

vernement für Eingeborene zur Verfügung zu
stellen.

Wasserbau in den Kolonien.

Bei Verhandlungen des Komitees berichtete
Geheimer Oberbaurat Schmick-München über
Wasserbau und über wassertechnische Vor-
arbeit in der Mkattasteppe, am Viktoriasee

und im Paregebiet.

In der Einleitung wurden die Hauptaufgaben
des Wasserbaues in den Kolonien geschildert, ins-

besondere mit Rücksicht daranf, daß die Nieder-
schläge und daher auch die Abflüsse des Wassers
außerordentlich unregelmäßig sind. Hierin einen
Ausgleich zu schaffen und für die trockene Zeit
Wasser zum Bewässern der Steppen zur Verfügung
zu haben, sei eine Lebensbedingung umfangreicher
Gebiete. Es wurde darauf hingewiesen, daß es

jedoch vielfach noch an den Grundlagen für das
Aufstellen von Entwürfen fehle. Es müßten die

Niederschlagsbeobachtungen weiter ausgebaut und
durch sachverständige Meteorologen bearbeitet
werden. Dann seien regelmäßige Pegelbeobach=
tungen und Wassermessungen in den Flüssen vor-

zunehmen und das Gefälle der Flüsse zu bestimmen,
um im Laufe der Jahre Klarheit über die Be-

ziehungen zwischen Niederschlag und Abfluß zu
erhalten. Die Erschließung von Grundwasser sei
vorläufig nur in Südwestafrika in größerem Um-

fang vorgenommen, während sie auch anderwärts
dringend geboten sei.

Im Anschluß daran wurde eine Reihe größerer
Entwürfe besprochen, die gegenwärtig der Bear-
beitung unterliegen. Es sind dies hauptsächlich:

In Kamerun das Schiffbarmachen eines Teiles
des Njong in Verbindung mit der im Bau be-

griffenen Eisenbahn, in Südwestafrika das An-
legen von Teichen zum Zurückhalten des Wassers

während der Regenzeit zum Zwecke des Bewässerns
von Ländereien und zum Tränken des Viehes,

das Ausführen einer umfangreichen Talsperre an

der sogenannten Großen Naute am Löwenfluß
im Süden des Schutzgebietes mit einer Stauwasser-
menge von rund 100 Millionen Kubikmeter zum

Berieseln eines etwa 5300 ha großen Geländes

und weiter einer kleinen Talsperre an der Kleinen

Naute bei Keetmanshoop, der Hauptstadt des süd-
lichen Teiles der Kolonie. Beide Talsperren

würden dazu beitragen, fruchtbaren, aber gegen-
wärtig wegen des Wassermangels erträgnislosen
Boden von großem Umfange in blühende Gefilde
zu verwandeln. Ihre wirtschaftliche Bedentung
kann daher kaum überschätzt werden.

In Ostafrika mit seinen reichlicheren Nieder-
schlägen sind mehrere Flüsse vorhanden, die das
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banze Jahr fließen, unter anderen der Pangani,
er Ruvu, der Rufiji und der Rovuma. Vor-

rrbeiten zum Feststellen der Schiffbarkeit sind am
ussi im Gange, wo auch bereits ein kleiner

Leckraddampfer läuft, der voraussichtlich durch
einen zweiten ergänzt werden soll. Am Ruvn

iand am Pangani werden demnächst Untersuchungen
( er die Wasserverhältnisse begonnen. Der Ver-
ehrsweg auf dem Rufiji, falls er durchgeführt

werden könnte, wäre von um so größerer Bedeu-

zun, als er zusammen mit einer kurzen Eisenbahn-
zecte von seinem oberen Ende bis zum Niassa

lesen mit dem Indischen Ozean verbinden und

huberdem die fruchtbare Ulanga-Ebene und das
thehe-Hochland erschließen würde.

6 Der Ausbau von Wasserkräften ist in unseren
olonien vielfach möglich, aber vorläufig wegen

mangelnden Kraftbedarfs nur vereinzelt durch-
zuführen.

Von besonderer Bedeutung in Ostafrika sind

dewässerungsaulagen für Baumwollplantagen,
eren Erträgnisse hierdurch außerordentlich ge-
teigert werden können. Das Komitee hat Ver-

messungen des Geländes, Bodenuntersuchungen
bwie Feststellungen über die Wasserführung der

Huusse bereits an verschiedenen Stellen vor-
tehmen lassen. Solche Voruntersuchungen sind
bgeschlossen in der Mkattasteppe, einer großen,
lachen, von dem Mkatta= und dem Wami-

auß durchzogenen Ebene, wo voraussichtlich
80 Ooo ha allmählich bewässert und damit für den

traumwollban und andere landwirtschaftliche Be-
riebe erschlossen werden können. Entwürfe hierzu
erden auf Grund der Voruntersuchungen dem-

hächst bearbeitet. Gegenwärtig werden weitere

Fermessungen vorgenommen südlich des Viktoria=
 ees, bei Muansa, in der Mbala-Ebene und der

membäresteppe, wo schätzungsweise etwa 150 000ha
alt Wasser aus dem Viktoriasee der Bebauung
aschlossen werden können. Soweit die Vorarbeiten

ra jetzt zum Abschluß gekommen sind, dürfte
erdings eine künstliche Hebung des Wassers

urch eine leicht auszubauende Wasserkraft not-

gendig sein. Der Bewässerungskanal für die
cnannten Steppen kann unter Umständen als
chiffahrtskanal ausgebaut und damit eine Ver-
indung des Viktoriasees nach der Zentralbahn
ei Tabora hergestellt werden.

Nach Abschluß der Vermessungen am Viktoria-
soll untersucht werden, ob das Paregebiet am

Füren Pangani ebenfalls bewässert werden kann.
z Landwirtschaft geeignet sollen hier 100 000 ha

ber Verfügung stehen. Die Kosten für diese Ar-
eiten sind gleich wie diejenigen für die bereits

bolannten. Vermessungen bewilligt. Die Deutsche
onial-Eisenbahn-Bau= und Betriebsgesellschaft,

see

in deren Gebiet das zu bewässernde Gelände fällt,

trägt einen Teil davon. Endlich soll das Gebiet
des Ruvu von dem Einfluß des Ngerengere bis

zu der Gezeitengrenze wasserwirtschaftlich erkundet
werden, und zwar auf Vorschlag des Gouverne=
ments. Da diese Fläche zum Interessengebiet

der Zentralbahn gehört, käme eine Beteiligung
der Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft an den

Kosten in Betracht.

Im Anschluß an dieses Referat wurden fol-

gende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Ausführung des Projektes der Großen
Naute in Südwestafrika soll auf die Tages-
ordnung der nächsten Sitzung der Technischen
Kommission gesetzt werden.

2. Wasserwirtschaftliche Vorarbeiten im Quell-

gebiet des Pangani in Gemeinschaft mit der

Deutschen Kolonial-Eisenbahn-Bau= und
Betriebsgesellschaft sind auszuführen.

3. Wasserwirtschaftliche Vorarbeiten im Ruvu-

gebiet (Interessengebiet der Ostafrikanischen
Zentralbahn) sind vorzubereiten, und wegen
der Beschaffung der Kosten ist mit der Ost-

afrikanischen Eisenbahngesellschaft zu ver-

handeln.

Technische uUnternehmungen.
Ülber Technische Vorarbeiten des Komitees,

die nicht nur die Errichtung und den Betrieb

von maschinellen Anlagen, sondern auch wasser-
wirtschaftliche Vorarbeiten und Vorarbeiten für
Kulturen und Erntebereitung in den Kolonien

umfassen, wurde bei den Verhandlungen u. a.

berichtet:
Mit der Zunahme der wirtschaftlichen Unter-

nehmungen in Deutsch-Ostafrika wächst naturgemäß
auch der Bedarf an landwirtschaftlichen Maschinen
und Geräten; das Komitee hat daher schon vor

einigen Jahren ein Maschinen= und Gerätedepot in
Daressalam eingerichtet, aus dem an unbemittelte

Pflanzer und Ansiedler sowie an intelligentere
Eingeborene Maschinen und Geräte zum Selbst-
kostenpreise und unter Gewährung von Zahlungs-

erleichterungen abgegeben wurden. Diese Einrich-
tung soll jetzt zu einer ständigen Ausstellung
von landwirtschaftlichen Maschinen und

Geräten ausgebaut werden. Die Einrichtung
bezweckt, unseren Ansiedlern drüben die ver-

schiedenen in Frage kommenden Maschinen und
Geräte vorzuführen und ihnen dadurch die Aus-
wahl zu erleichtern. Als Ort der ständigen Aus-

stellung ist wegen seiner zentralen Lage Dares-
salam gewählt worden. Später sollen eventuell
Wanderausstellungen an den wichtigsten Plätzen,

3. B. Tanga als Ausgangsort für die Plantagen-
bezirke des Nordens der Kolonie, stattfinden.
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Für die ständige Ausstellung hat das Komitee
bereits eine Reihe bedeutender Maschinen= und
Gerätefabriken gewonnen. Die auszustellenden
Maschinen und Geräte bleiben zum Teil Eigentum
der Aussteller; zum Teil sind sie auch dem Ko-
mitee zur freien Verfügung gestellt. Eine Platz=
miete für die ausstellenden Firmen gelangt nicht
zur Erhebung.

Unter den Ausstellungsgegenständen seien u. a.

genannt: Pflüge verschiedener Systeme, wie Uni-
versal-, Schwing-, Hack-, Häufel= und Stelzrad-
pflüge, Eggen, Baumwollkultivatoren, verschiedene
Geschirre für Maultiere und Ochsen, Maschinen
und Geschirre für den Molkereibetrieb, verschiedene
Geräte für den landwirtschaftlichen Betrieb,
Baumspritzen u. a.

Eine Halle von etwa 20 m Länge und 15 m

Breite hat das Gouvernement dem Komitee für

die Ausstellung kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bestellungen auf Maschinen und Geräte müssen
natürlich von dem Interessenten direkt bei dem

Aussteller oder bei einer in der Kolonie ansässigen
Handelsfirma erfolgen. Das Komitee kann nur

in Ausnahmefällen die Vermittlung übernehmen.
*

Mit der Ausbreitung des Baumwollbaus in

Deutsch=OstafrikaSchritthaltend,habendas
Komitee und Interessenten im Laufe der letzten

Jahre eine Reihe von Baumwollentkörnungs-
anlagen in Deutsch-Ostafrika eingerichtet, und
zwar naturgemäß vorwiegend au der Küste und

längs der Eisenbahnen, weil dort günstige Trans-
portbedingungen vorhanden sind. Gleich günstige
Transportbedingungen finden sich am Viktoriasee,
der bekanntlich durch die Ugandabahn mit Mom-
basa verbunden ist.

Infolge des zunehmenden Baumwollanbaus
im Bezirk Muansca hat sich die Hinaussendung
einer Kraftentkörnungsanlage auch dahin als not-
wendig erwiesen. Die erforderlichen Maschinen
sind Anfang August nach Muansa verladen worden.
Die Anlage besteht aus einer hydraulischen Ballen-
presse mit Nachfüllvorrichtung und doppeltem Preß-
pumpwerk, zwei Walzengins und einer Sattdampf-
Hochdrucklokomobile von 15 PS.

Die Kosten der Anlage belaufen sich frei Muansa
auf etwa 17.000 bis 18 000 4.

Der Betrieb der Ginanlage wird durch das

Komitee erfolgen. Die Ausstellung der Anlage
und der Betrieb geschieht unter der Leitung des

vom Komitee hinausgesandten Technikers unter

Kontrolle des Bezirksamts Muansa.

Die zunehmende Baumwollproduktion in
Deutsch-Ostafrika, die pro 1910 voraussichtlich
ein Quantum von 1500 bis 2000 t Baumwollsaat

liefern wird, hat das Komitee zur Prüfung der
Frage veranlaßt, ob es nicht an der Zeit ist, die
Verarbeitung von Baumwollsaat an Ort und

Stelle in Deutsch-Ostafrika zu Baumwollsaatöl
und -kuchen in Erwägung zu ziehen.

Nach den eingeholten Kostenanschlägen würde
eine Anlage, die in der Lage ist, 2t Baumwoll=
saat in zehn Arbeitsstunden zu verarbeiten, nach
Ostafrika gelegt und ausgestellt rund 40 000 /#
kosten. Weiteres Material hat das Komitee von der

British Cotton Growing Association erhalten, die
in dieser Frage bereits praktische Erfahrungen in

Afrika gesammelt hat. Eine Anlage, die von der
British Cotton Growing Association in Lagos auf-
gestellt ist und 4 t pro Tag verarbeitet, hat auf-
gestellt etwa 55 000 .4 gekostet. Die Leistung
der Olmühle in Lagos belief sich bei 7 t Saat

auf 6tKuchen und t Ol. Ol und Kuchen
wurden nach England zum Verkauf gesandt und
ergaben bei der Verarbeitung von 700 t Baum-

wollsaat einen Nettoverlust von rund 35 000

Bei den Lagos-Olkuchen waren übrigens die Kosten
für Fracht und Spesen höher als der erzielte
Erlös. In Uganda, wo die British Cotton Gro-

wing Association durch die Uganda-Company eine
gleiche Anlage wie in Lagos aufgestellt hat, soll
das Unternehmen ebenfalls nicht nutzbringend
arbeiten.

Diese Tatsache hat das Komitee veranlaßt
vorläufig von der Aufstellung einer Baumwoll

saatölmühle in Deutsch-Ostofrika abzusehen und
weitere Erfahrungen der British Cotton Growing
Association und der Uganda-Company, die ihr

Material liebenswürdigerweise zur Verfügung stellen
werden, abzuwarten.

Kapok.

Auch die Kapok= und Kalotropis-Frage
war Gegenstand der Verhandlungen.

Unter den kolonialen Faserstoffen hat der

Kapok in der letzten Zeit immer mehr an Inter#-
esse gewonnen. Auf Grund seiner Elastizität, dit
ihn zu Polstermaterial geeignet macht, und u
Grund seiner Fähigleit, bei großer Leichtigle
nur wenig Wasser aufzunehmen, wodurch er si

besonders für Rettungsgürtel eignet, ist sein Absah
gebiet bereits groß geworden und anscheinen
noch bedeutend ausdehnungsfähig.

Kapok wird bisher in ansehnlichen Mengen
in Holländisch-Indien, zum Teil auch plantagen,
mäßig, gewonnen, daneben auch in Deuts
Ostafrika, wo die Ausfuhr 1909 etwa 20 t betrut
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zud- noch im Steigen ist. Der Preis stellt sich
e azrropa auf etwa 1 / pro Kilogramm, also
* niedriger als amerikanische Baumwolle in

tmalen Zeiten.
weilersponnen wurde der Kapok bisher nicht,

sind we einzelnen Fasern, obwohl sie ebenso lang
dbersias mindere Baumwollsorten, eine zu glatte
bostendche haben und daher nicht aneinander

omm- Hierin ist durch die Erfindungen des
Sin dlerzienrats Stark von der Chemnitzer Aktien-

zu nerei in letzter Zeit Wandel geschaffen.
unch ein besonderes Verfahren ist es ge-

Fasten= auf chemischem Wege die Oberfläche der
sähterhaare rauh. und dadurch bindend und spinn-
-- 8 zu machen. Die gerauhte Faser kann durch

me beso. nd «

Fpmnmil ere Anordnung und Anpassung der
ermis maschinen rein oder mit Baumwolle
jn scht versponnen werden. Dieses Verfahren

Wiier auf den Kapok anwendbar wie auch
in! eeine Reihe sonstiger Pflanzenfasern, welche

andel vielfach ebenfalls als „Kapok“ be-
net werden.

Unter diesen „Kapoksorten“ hat die größte

S...

Bedeutung die seidenartige, ziemlich langfaserige
Wolle verschiedener strauchartiger Asklepiadazeen,
besonders der Calotropis procera und der Calo-

tropis gigantea. Ihre auch als „Akon“ be-
zeichnete Faser kommt in einer Menge von etwa
8000 Ballen jährlich von Vorderindien aus in

den Handel. Doch wächst die Kalotropis wild
auch in vielen anderen Tropenländern, und zwar

besonders auf ganz schlechtem, für andere Kulturen
ungeeignetem Boden. Wirkliche Anbauversuche,
wie bei dem echten Kapok, liegen aber bisher

nicht vor; es muß also vorläufig dahingestellt
bleiben, ob für größeren Bedarf nur die wild

wachsenden Bestände in Frage kommen, oder ob
man auch an Anbau, sei es in Eingeborenen-

Kultur oder auf Pflanzungen, denken kann.

Wahrscheinlich werden nach genanntem Ver-
fahren außer Kapok und Akon noch andere
Pflanzenfasern verspinnbar gemacht werden können.
Für unsere Kolonien bietet sich damit die Aussicht
auf Verwertung mancher bisher unbeachtet ge-
bliebenen Faser und auf Einführungneuer Kulturen.

(Schluß folgt.)

Aus fremden Keolonien und Droduktionsgebieten.

bewässerungswirtschaft in den Vereinigten Staaten von Rmerika.
Von Dr. Paul Range.

#eigeit Th. Roosevelt seine bedeutsame Rede im
gehalt Haus zu Washington am 3. Dezember 1901

den mem hat, ist die Bewässerungswirtschaft in
Der ereinigten Staaten mächtig gefördert worden.
trog# ernpunkt seiner Ausführungen ist: in den
die men Weststaaten bestimmt Wasser, nicht Land,
von roduktionsfähigkeit. Die Botschaft an den
deg hre basiert im wesentlichen auf dem Bericht

coc, mmaligen Staatssekretärs des Innern Hitch-
hegeb essen Leitgedanken im folgenden kurz wieder-

en sein mögen.

m dem Drittel der Vereinigten Staaten gehört
liegt, ariden Region, deren Kennzeichen darin

denige aß das Jahresmittel der Niederschläge
desem als 12 Juches (305 mm) beträgt. In
de # Drittel sind relativ wenig Ortlichkeiten,

gebautsiedlungen sich entwickeln oder gar Städte

an Vafsverden können. Der Grund ist Mangel
durch er. Das Wasser kann jetzt aber nur noch

die #rgoße Anlagen gewonnen werden, wozu
nicht a te des einzelnen oder einer Gesellschaft

die lausreichen. Die ersten Pioniere nahmen
vesiß be wo Wasser leicht zu haben war, in

dieses Wasser kann der Allgemeinheit jetzt

clen

nicht mehr nutzbar gemacht werden. Noch ge-
hören 600 Millionen Acres (2,4 Millionen Qua-

dratkilometer) dem Staat. Hier muß die Regierung

eingreifen und Wasser schaffen. Die Wege, auf
denen das Wasser gewonnen werden kann, sind

verschieden. Teils müssen Gebiete mit reichlichem
Grundwasser durch Bohrungen festgelegt, teils
große Stauanlagen geschaffen werden. Das so
erschlossene Land wird in Lose zu 40 bis höch-

stens 80 Acres (8 bis 16 ha) zerlegt und an

Leute, welche ihren Wohnsitz darauf nehmen
wollen, abgegeben. Es wird also persönlicher
Wohnsitz verlangt.

Der Präsident und der Staatssekretär betonen

ausdrücklich, daß sie dem Kongreß nicht mit An-
trägen auf Staatshilfe kommen wollen, wo auch
Privatinitiative dasselbe leisten könnte, sondern daß
sie verlangen, daß die notwendigen großen Anlagen
vom Staate erbaut werden. Sie gehen von dem Ge-

danken aus, daß Ackerbau auf bewässertem Ge-
lände intensivste Farmwirtschaft erfordert und daß
auf diesen Arealen neue Kulturzentren entstehen
werden, daß aber die Schaffung dieser Zentren
als Besiedlungswerk Aufgabe des Staates sei.
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Die Ausführungen fanden den Beifall des
Parlaments und hatten die Reclamation Act zur

Folge. Diese besagt, daß alle Mittel, die der
Verkauf aus öffentlichem Land in den dreizehn
Weststaaten und den drei Territorien bringt, einem
Fonds zuzuführen sind, der zum Bau von Be-

wässerungsanlagen verwendet werden muß. Die
mit den Mitteln dieses Fonds neu gegründete

Behörde erhielt den Namen Reelamation Service
und bildete einen Teil der Geological Survey,

von der sie später abgetrennt wurde. Sie besteht
aus einem wissenschaftlichen Direktor, einem Ober-

ingenieur und einer Anzahl geologischer und
technischer Beamten. Ihre Aufgaben sind: wissen-
schaftliche Erforschung und Messung der zum Ab-
fluß gelangenden Wassermengen und der Grund-
wasservorräte; Projektierung von Stauanlagen;

Ausführung der Projekte.
Die ersten Anlagen aus dem neuen Fonds

wurden in Arizona, dem trockensten Teile des

ganzen Landes, geschaffen und sind jetzt nahezu
vollendet. Es sind dies der Lagunadamm bei

Yuma und der Rooseveltdamm bei Phoenig. Ich
hatte Gelegenheit, beide Anlagen zu besuchen.

Die Gesetzgebung, betr. Bewässerungs-
wirtschaft, hatte auch in Amerika mit der

Schwierigkeit zu kämpfen, daß die Richter und
Gesetzgeber einem Lande entstammten, das Wasser

in Überfluß hat, und ihre Entscheidungen danach
einrichteten. Man hat dann durch besondere Ge-
setze für die trockenen Distrikte diesem Übelstande
abzuhelfen gesucht, aber dadurch in der Regel
nur die Materie kompliziert.

Bei der Neugründung von Gemeinden, die

ihre Felder bewässerten, haben sich natürlich
Reibereien betreffs der Nutzung des Wassers er-

geben. Wo aber schon längere Zeit stabilere
Verhältnisse erreicht waren, wie in Utah, sind
diese Reibungsflächen nahezu verschwunden und
jedenfalls nicht häufiger, als Streitigkeiten des
übrigen bürgerlichen Rechts.

Der erste Grundsatz juristischer Entscheidungen
muß davon ausgehen, daß das Wasser Allge-
meingut ist, das der einzelne zur Nutzung ver-
wenden kann. Alles Recht am Wasser ist nach

diesem Grundsatz auf tatsächliche Nutzung be-
schränkt; es darf also niemand mehr Wasser be-
anspruchen, als er wirklich gebraucht.

Ein prinzipieller Gegensatz zwischen arider
und humider Region besteht darin, daß in der
humiden Region (3. B. England) das Wasser in
den natürlichen Wasserläufen ohne Verminderung
oder Störung seitens der Anlieger zu verbleiben

hat. Dieser Grundsatz entspricht den Lebens-
bedingungen einer ariden Region durchaus nicht.
Hier ist kein Ackerbau möglich, ohne daß Wasser
den Flußläufen entnommen wird.

Das Wasserrecht humider Regionen muß also“
notgedrungen modifiziert werden insofern, als dem
Anlieger oder Besitzer des Wasserlaufs die Ent-
nahme von Wasser zu Bewässerungszwecken ge-
stattet wird. Dabei ist es gleichgültig, ob der

Wasserlauf ständig oder zeitweilig Wasser führt
oder ob die Entnahme aus dem Grundwasser-

strom erfolgt.
Dem einzelnen oder einer juristischen Person

kann das Land, das der Wasserlauf durchfließt,
oder die Vorrichtung, um Wasser zu leiten, ge-

hören, das Wasser selbst gehört ihnen aber nicht.
In den trockenen Gebieten des Westens, wo alles

Land ursprünglich den United States gehörte und

wo heute von diesem Lande Teile verkauft sind,
ist Grundsatz, daß das Wasser als integrierender
Teil des ursprünglichen Landeigentums auch jetzt
noch der Regierung gehört.

Gewöhnlich hat man die Nutzung am Wasser

nach der Reihenfolge, in der die Entnahme zuerst
stattfand, geregelt, also nach der Priorität. Theo“

retisch ist dies einfach und gerecht, in praxi aber
schwer durchzuführen. Ein allzu starres Fest=
halten an der Priorität verleitet auch leicht zur
Verschwendung von Wasser durch die ersten Ent-
nehmer. An anderen Orten ist man nach dem

entgegengesetzten Grundsatz verfahren und hat
das vorhandene Wasser in gleichen Mengen oder
proportionell dem Grundbesitz verteilt.

Gewöhnlich werden in der Praxis beide

Grundsätze angewandt; so verteilt in Utah eine
Gruppe von Farmern, die vor 1870 bewässertem

unter sich das Wasser entsprechend dem Grund-
besitz, eine andere Gruppe, die nach 1870 be-

wässerte, gebraucht den Rest in gleicher Weise-
Die Tendenz der Entwicklung geht dahin, da
bei zunehmender Besiedlung des Landes die
strenge Beobachtung der Priorität zugunsten einet

gleichmäßigen Verteilung fallen gelassen wird.
Weiter erhebt sich die Frage: Gehört die

Wassernutzung untrennbar zu dem Land oder

nicht? Die Praxis der Gerichte geht dahin, daß
die Nutzung des Wassers ein selbständiges Recht
ist und nicht untrennbar mit dem Grundeigentu
zusammenhängt, so daß, falls das ursprünglich-
Grundstück weggewaschen oder (3. B. durch Allal
oder Versumpfung) unbrauchbar geworden #i##
der Inhaber berechtigt ist, mit dem gleich-
Quantum Wasser ein anderes Stück Land rl
bewässern.

Schwierig wird die Frage, wenn eine juristiche
Person (Kanalgenossenschaft) das Wasser an 4
einzelnen Personen abgibt. Hier muß das Reckz
Wasser zu stauen, es in Kanäle zu leiten und-#

einzelne Personen gegen Entgelt abzugeben, veg
dem Anspruch, den der einzelne auf Nutzung b#,
zur Berieselung erforderlichen Wassers hat, ge
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liieden werden. Die Kanäle und sonstigen An-

dchen stehen im Eigentum der juristischen Person,
6e. in ihnen fließende Wasser muß aber ab-
* en werden, vorausgesetzt, daß der Anlieger

en Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft

ucchtommt. Nur falls er mit diesen rückständig
6 t, darf das Wasser gesperrt werden. Die
benleistung, welche für Änlieferung des Wassers
berechnen ist, wird in mauchen Staaten be-

rdlich festgesetzt.
ni as Recht, neu erschlossenes Wasser zu be-

vüben, kann so lange versagt werden, bis der
dam Staat eingesetzte Beamte sich überzeugt hat,

nicht andere Interessen geschädigt werden.

in uuß also zunächst feststellen, wieviel Wasser
l em betreffenden Gebiet überhaupt zur Ver-

gung steht.
S# n Idaho ist der betreffende Beamte in

Sakitigkeiten über Wassernutzung der alleinige
achverständige des Gerichtshofes. In anderen

geihaten, hat der Sachverständige auch noch gleich-
F4 ig die Entscheidungen zu fällen, doch werden
lie llen, in denen beide Funktionen in einer Hand

hen, nicht mehr eingerichtet.

be Hinsichtlich der Kosten und Erträge des
wässerten Landes mögen zunächst einige

du te erwähnt werden, die von technischem

#antresse sind. Die Überstauungshöhe, welche
nötig#te das in ständiger Bewirtschaftung steht, be-
in igt, ist in Phoenix und Yuma5 bis 6 Fuß

12 ahr; das entspricht einer Wassersäule von
bis 183 em. Die Verdunstungshöhe in

5 ervoiren beträgt in Arizona im allgemeinen

deß (152 em). Das Klima in Arizona ist in
nag, in Rede stehenden Gebieten heißer und
inckener als im Namaland, Yuma hat 23,5 Grad

* Jahresmittel und 3 Zoll Niederschläge,
#.# etwa 22 Grad und 7 Zoll Niederschläge

be mm). Die gleichen Werte für Überstauungs-
im aAnd Verdunstungsmenge werden also auch

Soh amaland ausreichen, während frühere
bungen höhere Werte angenommen hatten.

der Bei einer derartig generellen Betrachtung wie

heite orliegenden können natürlich keine Einzel-
#eten der Kostenanschläge von Stauanlagen ge-

 werden; Erwähnung mag aber finden, daß
en hohen Löhnen in den United States und

bei dem gänzlichen Fehlen billiger farbiger
Arbeitskräste — der Neger und Indianerhalbblut

erhält den gleichen Lohn wie der ungelernte
weiße Arbeiter, im Minimum 2 bis 3 3 pro Tag

— sich die Gesamtherstellungskosten einer großen

Stauanlage jedenfalls nicht billiger stellen werden,
als in Deutsch-Südwestafrika nach Fertigstellung
der Nord-Südbahn. Die Reclamation Service

hat zur Zeit 25 Projekte, welche 3 198 000 acres

bewässern sollen. Darunter befinden sich das
Klamath-Projekt (Oregon) mit 180 000, das
Truckee Carson-Projekt (Nevada) mit 200 000,
das Salt River-Projekt (Arizona) mit 350 000,
das Yuma-Projekt (Arizona) mit 90 000 und

das Elephant Butte-Projekt (New Mexiko) mit
180 000 acres. Es handele sich also bei diesen Pro-

jekten immer um sehr große Anlagen. Die Gesamt-
kosten, die bis jetzt von der Reclamation Service

aufgewandt sind, betragen rund 50 Millionen 3
(210 Millionen J4). Etwa die gleiche Summe

ist zur Fertigstellung der oben genannten Pro-

jekte nötig.
Die Gesamtkosten für einen aere bewässerten

Landes betragen 31,2 8 (327,60 JIK pro ha).
Der Wert des bewässerten Landes schwankt in

Yuma zwischen 75 und 200 35, Phoenix zwischen
80 und 150 3 (in Einzelfällen bis 750 8). Der
Durchschnittspreis beträgt an beiden Orten 120 8

(= 1260 % pro ha). Die Regierung rechnet
damit, daß auf einen gere bewässerlen Landes

ein Bewohner kommen wird; dabei sind die
Nebengewerbe wie Kaufleute usw. mit ein-

geschlossen.
Wie schon bemerkt, wird das Land nur an

solche Leute abgegeben, die tatsächlich darauf
wohnen, in den südlichen Gebieten im allgemeinen
in Parzellen von 20 acres (8 ha). Der Käufer

hat den Kaufpreis, der je nach den aufgewandten
Kosten für die Bewässerungsanlagen berechnet
wird, in zehn jährlichen Raten zu zahlen, er
kann aber dann frei über das Land versügen.

Außerdem ist jährlich eine Summe für die Be-
wässerung des Landes zu zahlen, die in Phoenix
3,5 3 pro scre = 36,75 pro ha beträgt.

Dafür wird das Wasser bis an das Grundstück

gebracht. Die Verteilung auf dem Giundstücke
ist natürlich Sache des Farmers.

h
hnahmen zur SBebung des Baumwollanbaues

in Rußland.

#ade Baumwollkultur in Rußland, in dem
been hebiete Turkestan und dem an zweiter Stelle
B den Transkaukasien, hat sich in den letzten

en gut entwickelt. Das mit Baumwolle be-

baute Land hat zugenommen und die Qualität

des Produktes hat sich verbessert.
Wenn auch die russische Baumwolle, wie be-

hauptet wird, schon in Petersburg und Narwa
anfängt, die amerikanische zu verdrängen, so ist
doch Rußland noch weit entfernt davon, seinen
ganzen Bedarf selbst produzieren zu können.
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Die Regierung strebt aber diesem Ziele zu,
und da die Bedingungen für eine große Steige-

rung der Baumwollkultur vorhanden sind, so er-

scheint dieses Streben auch keineswegs aussichtslos.
Es sind neuerdings eine Reihe von Maß-

nahmen zur Entwicklung der Baumwollkultur in
Aussicht genommen worden, zum Teil schon in

der Ausführung begriffen. In beiden oben-
genannten Baumwollgebieten sollen Odländereien
durch Bewässerungsanlagen kulturfähig gemacht
werden.

Nachdem seinerzeit zwischen den interessierten
Behörden Regeln über die Erteilung von Kon-

zessionen für Untersuchungen zu Bewässerungs-
anlagen vereinbart worden sind, durch welche die
private Initiative zur Kultur von Odländereien

nutzbar gemacht werden sollte, will man jetzt
andere über die Verpachtung von fiskalischen

Grundstücken zur Bewässerung und Exploitation
folgen lassen.

Als weitere Maßnahmen zur Vergrößerung
und Verbesserung der Baumwollkultur hat man

noch die folgenden in Aussicht genommen: Die
Wasserrechtsverhältnisse, sowohl die materiellen als

auch die Verwaltungsorganisation, sollen gesetzlich
einheitlich geregelt werden. Die bestehenden
Versuchs= und Musterplantagen und -Anstalten
sollen erweitert und verbessert, auch neue sollen

errichtet werden. Es sollen Lehrer und Instruk-
toren des Baumwollbaues angestellt werden. Zur

Vergrößerung des Areals soll auf die bis jetzt
den Nomaden belassenen Ländereien zurückgegriffen
werden, oder, wie es heißt: es soll das für

Turkestan bestehende Verwaltungsstatut in der
Weise ergänzt werden, daß sich die Möglichkeit
ergibt, die für die Nomaden überflüssigen Ländereien
für staatliche Bedürfnisse auszunutzen.

Zur Ausführung aller dieser Pläne gehört
natürlich Geld. Die Schähungen über den Bedarf
schwanken zwischen 40 und 140 Millionen Rubel.

Als vor einigen Jahren die Baumwoll-

industriellen in einer unter Beteiligung des Land-

wirtschaftsdepartements abgehaltenen Konferenz die
Hilfe der Regierung zur Entwicklung der Baum-
wollproduktion anriefen, wurde ihnen jede Unter-
stützung der Regierung, nur nicht in Geld, zu-
gesichert. Aber Geld wollten die Industriellen
auch nicht geben. Neuerdings ist man auf den
Gedanken verfallen, die Beschaffung der Mittel
zur Ausbreitung des Baumwollbaues dritten Be-

teiligten, den Produzenten selbst, aufzulegen. Der
Duma ist bereits ein Gesetzentwurf vorgelegt,
betreffend die Erhebung einer Abgabe von der
aus Turkestan und Transkaukasien auf den inneren
Markt kommenden Baumwolle. In einem im

letzten Frühjahr in der russischen Handels= und
Industriezeitung über diese Frage erschienenen

Artikel ist die Ansicht ausgesprochen worden, dab
der russische Baumwollpreis sich nicht selbständip
bildet, sondern von dem Weltmarktpreis abhängt.
Sollte dieses zutreffen, so werden die Produzenten
in Rußland kaum in der Lage sein, die Abgabe
auf die verarbeitende Industrie oder durch diese
auf die Verbraucher abzuwälzen. Dann wird
aber die Abgabe selbst wieder den Reiz zur Ver'

mehrung des Anbauareals ungünstig beeinflussen-
(Nach einem Berichte des Kaiserl. Generalkonsulats

in St. Petersburg.)

mdustriebetrieb auf Bawali.

Die Zensusaufnahme vom Jahre 1909 lalt
erkennen, daß auf der Insel Hawaii der Industrie,
betrieb erheblich zugenommen und eine grohe
Wichtigkeit erlangt hat. Besonders zu bemerken
ist das bei den mit der Kultur von Zuckerrohr
Reis und Ananas im Zusammenhange stehenden

Industrien.
Bei der Zählung von 1899 wurden auch bie

Handwerksbetriebe und dergleichen mitgezählt, die
1909 außer Betracht blieben. Wenn man nut
die Betriebsarten aus dem Zählungsergebnist
von 1899 herausnimmt, die auch beim Zeufu

von 1909 berülcksichtigt wurden, so ergibt sichf
das Jahrzehnt eine Zunahme der Betriebe uU
113 v. H., nämlich von 235 auf 500. Das in

den Betrieben angelegte Kapital stieg vo#
10773000 38 auf 24980 000 8 oder um 132 v..

der Wert des verarbeiteten Materials vo#

12261000 8 auf 25 629000 Sloder um 109 v.#
der Betrag der gezahlten Gehälter und Löhn
von 2 044 000 3 auf 2 795 000 8 oder nur #

987 v. H., die Summe der vermischten Ausga

von 7760o5 auf 3 328 000 3 ober 
329 v. H., der Rohwert der Erzeugnisse v0

23386000 3 auf 47 406 000 3 oder um 103 v. k,

die Anzahl der besoldeten Beamten und Lolt
arbeiter von 4184 auf 6498 oder um 55 S

120 Betriebe mit einem Gesamtkapital *
15 545 000 8 waren im Jahre 1909 mit

Herstellung von Zucker und dem Reinigen

Polieren von Reis beschäftigt. Ihre Ergeugn
bewerteten sich auf 38 189 000 8 oder 81 v·

aller Industrieerzeugnisse. n

Die Zuckerfabrikation ist bei weitem ei
wichtigste Industrie auf Hawaii, denn auf sie r
fallen 1899 rund 82 v. H. und 1909 rah#.
76 v. H. des Gesamtwerts aller Industrieprodn#)

Die Zahl der Zuckerfabriken betrug 46 gegeno!
im Jahre 1899, die Kapitalisation 14 834 oo

gegen 7 992 000 8, der Rohwert der gewonne
Produkte 35 950 000 53 gegen 19 255 000 7
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in An der Reisbearbeitung waren 41 Betriebe

. txt-by 1899 und 74 im Jahre 1909 beteiligt;

er mhual ckieg von 382 000 auf 711.000 8#
wer i «

2239 : hrer Erzeugnisse von 664 000 auf

un nd der Zuckerfabrikation waren an Beamten
B. Arbeitern beschäftigt 2754 im Jahre 1899

6 2696 im Jahre 1909, in der Reisbearbeitung
und 172. ’

ZenDte Ananaskonferveu-Jndustrie,dieindem
arius von 1899 noch nicht selbständig erscheint,

ben 1909 mit 10 Betrieben vertreten; ihr Kapital
— 2150 000 8, der Rohwert ihrer Erzeug-
art 1591 oo 8, bie Zahl ihrer Beamten und

eiter 853.

* Fabrikation von Zuckerfabrik-Maschinen,
bed eisen, Kesseln, Eisenkonstruktionen ist ziemlich
gestentend kann aber in der Statistik nicht dar-

ennltt werden, weil es sich dabei um Einzel-
seriebe handelt, deren Angaben nach dem Gesetze
cht veröffentlicht werden dürfen.

nam it der Herstellung von Nahrungsmitteln
* entlich von Poi (Nahrung aus der Wurzel

* Kolokasie) waren 87 Betriebe (1899: 27)
dastigt ihre Erzeugung bewertete sich auf

00 (62 000D.

(Nach Daily Consular and Trade Reports.)

Handel der Goldküfte 1909.

6(0 Der Wert des Gesamthandels der Kolonie
schee Einrechnung der Münzeinfuhr) bezifferte
(55 Jahre 1909 auf 5 049 985 2 gegen
ened 617 &amp; im vorhergehenden Jahre. Davon

inklen im Jahre 1909 (und 1908) auf die
##juhr 2 394412 (2 029 47) &amp; und auf die
bisilubr 2 655 573 (2 520 170) L. An der
1 Gür waren Großbritannien mit 1 781.002
60 6.5130 &amp; und die britischen Kolonien mit
552 fn (56 230) K beteiligt; der Rest mit rund
Int 00 (497 000) 2 entfiel auf andere Länder.

2050 den letzteren nahm Deutschland mit
—8 42 (242 023) 2die erste Stelle ein; dann
in en u. a. Holland mit 158 176 (96 773) 2

Franrreich mit 10 458 (8649) K.

W Werte der hauptsächlichsten Ausfuhr-
in Lel stellten sich in L im Vergleiche mit denen

Gahre 1908, wie folgt: Kakao 755 347

100521), Kolanüsse 93 850 (81 362), Gold
##iné (1 151 944), Holz 82 937 (158 306),
029 dere 112 425 (7 821), Palmöl 120 978
8 35), Kautschuk 263 694 (168 144), Münzen

42 (192 4160).

115% der Ausfuhr waren Großbritannien mit
03 (1952 395) &amp; und die britischen Ko-

lonien mit 241 759 (132 881) &amp; beteiligt, der

Rest mit rund 618 000 (439 000) &amp; entfiel auf
andere Länder. Unter den letzteren nahm
Deutschland mit 403 690 (266 268) die
erste Stelle ein; dann folgten u. a. Frankreich

mit 127 170 (101 080) K und die Vereinigten
Staaten von Amerika mit 48 178 (32 811) K.

Der bedeutendste Hafen der Kolonie ist
Sekondi; es ist die Endstation der Sekondi—

Kumassi-Eisenbahn, welche die Küste mit dem
Goldgrubenbezirk und mit dem Ashantilande ver-

bindet. Der Warenumsatz über diesen Hafen er-
reichte einen Wert von 2 351 098 L. Der nächst-

bedeutende Hafen ist Accra mit einem Waren-
umsatze von 1 201 634 2, er ist der Sitz der

Regierung und der bedeutendste Verschiffungshafen

für Kakao. Im übrigen sind noch zu erwähnen
die Häfen Ada mit einem Warenumsatze von

424 961 L, Axim mit einem solchen von

233 154 K, Saltpond mit einem solchen von
187 135 K und Cape Coast mit einem Waren-

umsatze von 168 174 K.

(Colonial Reports Nr. 654.)

Der Kußenhandel der Tongainseln 1909.

Die wichtigsten Warengattungen der Einfuhr
der Tongainseln im Jahre 1909 (1908) waren

dem Werte (#) nach folgende:

Beutel und Säcke 6200 (2307), Zwieback
4453 (2950), Stiefel und Schuhe 1587 (886),
Butter 1197 (959), Zigarren und Tabak 580

(1135), Scilerwaren 1315 (1088), Tuchwaren
41 464 (27 721), Drogen 1109 (894), Fische
5683 (3011), seines Mehl 6991 (4593), ver-

zinktes Eisen sowie Waren daraus 5296 (1189),
Eisenkurz= und andere Eisenwaren 6935 (4626),
Lederwaren 2958 (979), Fleischwaren 16 646
(11 541), Kerosen 3014 (1760), andere Ole
3057 (971), Seife 1462 (1112), Spirituosen
1090 (909), Zucker 3522 (2075), Bauholz 8470
(4771), Fahrzeuge 4064 (1248), Kisten für
Früchte 2139 (3341).

An dieser Einfuhr waren vornehmlich die

nachbenannten Länder, wie folgt, beteiligt:

Australischer Bund 51 425 (34 095), Neu-
seeland 68 305 (43 992), Deutschland 15 591

(10 483), Fijünseln 7022 (4585), Vereinigte
Staaten von Amerika 3852 (2482), Vereinigtes

Königreich 2306 (1419), Samoainseln 3858
(1041). Die angegebenen Zahlen sind insofern
nicht ganz zutreffend, als ein Teil der dem

Australischen Bunde, Neuseeland und den Fiji-
und Samoainseln gutgeschriebenen Waren nicht
dort, sondern in Großbritannien und Irland
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sowie in Deutschland sein Ursprungsland hat,
so daß deren oben nachgewiesener Einfuhrwert

tatsächlich größer ist.
Die hauptsächlichsten Artikel der Ausfuhr

der Tongainseln sind Kopra und Früchte. Im
Jahre 1909 (1908) wurden ausgeführt an Kopra
14 824 (9886) Tous im Werte von 203 836

(15 959) T und an Früchten 74 067 (111 393)
Kisten im Werte von 7920 (14 187) L.

(Colonial Reports — annunl Nr. 651, 1910.)

Südafrikanischer Bund.

Geplante Zusammenfassung von Gesetzen,

betreffend Verbot der Ausfuhr von

Straußen usw. und Angoraziegen.

Nach einer Mitteilung des britischen Handels-
sachverständigen in Südafrika ist dem Bundes-

parlament ein Gesetzentwurf zugegangen, wonach
die Ausfuhr von Straußen, Straußeneiern und

Angoraziegen aus dem Südafrikanischen Bunde
verboten wird. Dieses Verbot erstreckt sich indes

nicht auf diejenigen Gebiete Südafrikas, gleichviel
ob britische oder fremde, welche eine dieser Bundes-

maßnahme entsprechende Gesetzgebung haben. Die
in den einzelnen Bundesprovinzen hierüber schon
erlassenen Gesetze sollen aufgehoben werden.

(The Board of Trade Journal.)

Kapland.

Verbot der Einfuhr von Schafen,

Ziegen usw. aus Deutsch-Südwestafrika

und Walfischbai.

Laut Bekanntmachung Nr. 151 vom 10. No-

vember 1910 hat der Generalgouverneur des

Südafrikanischen Bundes auf Grund von Ab-

schnitt 5 des „Animal Diseases Act, 1893" be-

titelten Gesetzes Nr. 27 der Kapprovinz und der

dieses Gesetz abändernden Gesetze Nr. 16 vom
Jahre 1906 und Nr. 17 vom Jahre 1908 die

Einfuhr von Schafen, Ziegen, Schafwolle, Mohair-
wolle, Häuten und Fellen aus Deutsch-Südwest-
afrika und dem Gebiete der Walkfischbai nach der

Kapprovinz infolge der in Deutsch-Südwestafrika
herrschenden Schafpockenkrankheit mit Wirkung
vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung ab verboten.

Die Bekanntmachung Nr. 52 vom 28. Juli

1910“) ist hierdurch aufgehoben worden.
(The Union of South Africa Government Gazette

vom 22. November 1910.)

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1910. S. 842.

Kngola.

Ausfuhrzölle auf Fischöl.
Nach einer Verordnung der provisorischen

Regierung der Republik Portugal vom 28. No“

vember 1910 ist das in der Provinz Angola ge-
wonnene und über die zuständigen Zollämter

ausgeführte Fischöl, wenn es nach fremden Häsen
bestimmt ist, mit 7 v. H. des Wertes, wenn

nach portugiesischen Häfen bestimmt ist, mit 2 v. H.
des Wertes zollpflichtig. Der Ausfuhrzoll ist 31
erheben von allem Fischöl, das durch Zubereitung
des Fisches auf dem Lande gewonnen oder in den

Zollniederlagen hinterlegt oder an Bord schwim“
mender Niederlagen in den Häfen erzeugt ist.

Die mit Gesetzeskraft erlassene Verordnun#
tritt am 1. Januar 1911 in Kraft.

(Diario do Governo.)

OMozambique.

Ausfuhr von Angoraziegen, Straußen
und Straußeneiern.

Far die Provinz Mozambique sind hinsichtlich
der Ausfuhr von Angoraziegen, Straußen un

Straußeneiernähnliche Vorschriften erlassen wordem
wie sie in Deutsch-Südwestafrika bestehen.

(rhe Board of Trade Journal.)

Dapua.

Abgabe von Nutzholz.

Durch eine auf Grund der Timber Ordinane
(Consolidated) of 1909°) erlassene Verordnung —
Timber Regulation Nr. 1 — vom 13. Janu

1910 ist für Zedernholz, welches von dem JIn-
haber einer Holzlizenz gefällt ist, eine Abgobe
von 7 Schill. 6 Pee. für 1000 Quadratfuß un

für anderes von dem Inhaber einer Lizenz9#
fälltes Holz eine Abgabe von 2 Schill. 6 %

für 1000 Quadratfuß festgesetzt. Wenn Holz U
Blöcken verschifft oder veräußert wird, so soll *
der durch Messen festgestellten Anzahl Quadratft
bei Berechnung der Abgaben ein Fünftel #- 1.
gelassen werden. Die Abgabe ist an den RNeftees
Magistrate oder Assistent Resident Magistrate
Bezirks zu entrichten, wo das Holz gefällt kch
Bescheinigungen dieser Beamten werden von

Zollbehörden als Zahlungsausweis angenomm#n,
Andernfalls kann die Zahlung von den Bo

beamten gefordert werden.
(Territorx of Papua (iovernment Gazette)

*) Val. „D. Kol. Bl.“ 1010, S. 397.



Vermischtes.
*

internationale Kolonial-Ausstellung in Amsterdam.

s Zuverlässigen Nachrichten zufolge wird, wie die
* tändige Ausstellungskommission für die Deutsche

ndustrie“ erfährt, für Amsterdam eine Inter-

antionale Kolonial-Ausstellung geplant, die
urerdings —mit Rücksicht auf die für eine der-
al ge Ausstellung von internationaler Bedeutung

orderlichen langwierigen Vorbereitungen —

cht vor 1914/15 stattfinden soll. Wie verlautet,
u en bereits der 85 iglich Ni l disch ———.

masster, die Gemeindeverwaltung von Amsterdam
a# viele. große Handelsunternehmungen sowie

„ eine Reihe von Privatpersonen ihre Mit-

fanlung zugesagt. Vor dem Monat Mai d. Is.
gelen jedoch keine weiteren Schritte in der An-

egenheit unternommen werden.

Britisch-Südafrika.

Vorschriften für die Ein= und Ausfuhr
von Waffen und Munition.

Kapland.

und de Aussicht über den Handel mit Waffen
bun, Munition ist jetzt innerhalb des Südafri-
1 ischen Bundes dem Ministerium des Innern
meertragen. Eine „general dealer’s licencc“ ist
7# ch für den Verkauf von Feuerwaffen erforder-
u Wer Pulver und Munition verkaufen will,
i einen besonderen Jahreserlaubnisschein zu
been, der 5 &amp; kostet. Zur Hälfte dieses Kosten-

ages werden für besondere Bedürfnisse auch

ein aubnisscheine mit einer Geltungsdauer auf
halbes Jahr erteilt.
Mit Erlaubnisschein versehene Händler sowie
ere Personen dürfen Waffen und Munition

tert ein ühren, wenn sie zuvor von dem Mini-
bobem des Innern die Erlaubnis dazu erhalten

un. Auch die Ausfuhr von Waffen und
besition zu Wasser und zu Lande ist nur mit
" sonderer Genehmigung des Ministers des Innern
sstattet.

and.
n

Natal.

6 Der Handel mit Feuerwaffen ist nur auf

behnd einer Erlaubnis (dealerrslicence)zulässig.
uiss Einfuhr von Feuerwaffen haben Händler

Erl hl als auch andere Personen cine besondere
aubnis zu erwirken.

ist ür die Ausübung des Handels mit Munition

chtene jährliche Lizenzgebühr von 5 K zu ent-
n. Händlern, die schon die Gebühr für den

8 O

w von Feuerwaffen entrichten, ist der Ver-
Gebawon Munition ohne Entrichtung weiterer

hren gestattet.

Die Einfuhr von Munition kann allen in

Natal wohnhaften Personen gestattet werden; der
Erlaubnisschein wird auf die Dauer von höchstens

4 Monaten ausgestellt. Der Erlaubnisschein für
Händler mit Munition lautet auf ein Jahr.
Munitionshändler oder Einführer von Munition

dürfen an andere Personen Munition nur gegen

Vorlegung von Erlaubnisscheinen abgeben.
Denjenigen in Natal ansässigen Personen,

welche im Besitze von eingetragenen Feuerwaffen
sind, kann die Genehmigung erteilt werden, im

Jahre bis zu 1000 Patronen für ihre Feuerwaffe
einzuführen, wovon 500 Kugelpatronen sein
können. Händlein kann gestattet werden, für
jedes von ihnen eingeführte Gewehr höchstens
500 Kugel= oder 1000 Schrotpatronen einzuführen.

Für die Einfuhr von Pulver werden Er-

laubnisscheine auf ein Jahr ausgestellt. Auf
Grund einer solchen Erlaubnis kann eine Person

Schießpulver bis zu einer Menge von 15 Pfund

und Sprengpulver bis zur Hoöchstmenge von

50 Pfund einführen.

Oranjefreistaat.

Für die Einfuhr von gezogenen Gewehren

und Munition ist ein Erlaubnisschein erforderlich,
der gebührenfrei erteilt wird. Der Handel mit
Waffen und Munition ist nur auf Grund einer

Lizenz zulässig, wofür, wenn sie vor dem 1. Juli
eines Jahres erteilt wird, eine Gebühr von 20 K,
und wenn sie im 2. Halbjahr erteilt wird, eine

Gebühr von 10 K zu entrichten ist. Eine solche

Lizenz berechtigt den Händler zugleich zum Han-
del mit Explosivstoffen nach Maßgabe der Be-

stimmungen der „Explosives Ordinance, 1907“.
Die Einfuhr von Kanonen und Munition dazu

ist verboten. Für

Transvaal und Swasiland

gelten dieselben Bestimmungen über den Handel
mit Waffen und Munition wie für die Provinz

Oranjefreistaat. ·

Basutoland.

Die Einfuhr von Schießpulver, Patronen,

Gewehren oder Pistolen, Gewehrschlössern, Schäften,
Läufen oder irgendwelchen Teilen von Gewehren
oder Pistolen sowie von Zündhütchen ist nur auf

Grund einer schriftlich erteilten Erlaubnis gestattet.

Für
Bekschuanaland

gelten dieselben Bestimmungen über den Handel
mit Waffen und Munition wie für Basutoland.

Soweit indes die Bestimmungen der General-Akte
der Brüsseler Antisklavereikonferenz vom 2. Juli
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1890 auf Gebietsteile von Betschnangland An-

wendung finden, kommen die Vorschriften der
Artikel VIII und IX in Betracht. Für

Süd= und Nordwest-Rhodesien

Nordost-Rhodesien.

Für den Handel mit Waffen und Munitioll
ist eine Lizenz erforderlich, wofür, wenn sie auf

den Zeitraum eines Jahres erteilt wird, eine Ge-
bühr von 10 EC, und wenn sie auf den Zeitraum

gelten dieselben Bestimmungen über den Handel eines halben Jahres erteilt wird, eine Gebühr
mit Waffen und Munition wie für Betschuanaland. von 5 K zu entrichten ist.
— — —

Literatur-Bericht.
(irosser Deutscher Kolonialatlas. Bearbeitct von diescn Seiten aufezcichnel wunic. bietet einen #

lI’aul Sprigade und Max Noisel. lernuszegeben
vom in E Koloninlamt. Berlin 1910. Dietrich

Reimer (Ernst Vohsen). Licicrung7.
Die scchen eschienene läclerung 7 enthälh die

Karten Nr. 18. 22 uml 10 (ies Allis. Die ersteren

beiclen eind! #lie Blätter 3 (Kilimantlecharo) und

ö5 VW Bismurekhurg) der Karic von Deutsch-Ostalrika
1 1 000000. Von den neun Ulatt dieser Karte liczgen

ait ucht tertig vor, dus lelzte. Blatt 2 QOlunnsa).eird im Laufe den Jnhres 1911 herauskegehen weinen.
#n Jr. 30 (Kmutschon und Samon) ist munmehr das

scchste und leizte Blutt der Serie „Die deutschen Be-

eilzungen im Stillen Ozenn und Kinutschou“ vollendet.
deren enste fünf Kartenblütter im Jahre 1009 als Er-

Elinzungs-lLicferung Nr. 1 hercits in zweiter neubear-

beiteter Ausgabe enchienen sind. Die Beigube deos
NJamen- Verzic hhisses Hür alle scchs Blatt erhöht cie
Benmazhurkeit weschtlich.

Peutechland als eltmaeht. Vierzig. lahre Deutachesl- tunlnsll(-Inu-»ml3(snXII-umhe-

suftms Gielehrter. Osfiziere und Tuch-

münner hernuske#chen vom LKaiser Wilhelm-Dauk.

Vertin dier Solilatenlreunde. Alil 5#00 Abbildungen.
zerlin W. 35. Kameralschaft. WohliahrtScseelI.

schall m. D. II. Sl8 Seiten. Preis /%##.

Ins Escheinen dieses Prüchtigen uche. um

dlessen lletausgahe sich (lie Ilerren Dr. zjur. (I110

Ballerstedi und der #eschältsführende Direkor des

trefllichen i'berblick über das heutize lems- hland.
wie ihmnn bisher nueh kein Werk beoen ln. M

klarem Austruck. knaper uned anschaulieler Par.
stellung ist #aier Wex lbeschrichen. de. #las kccime
#lumsche olk währeng cines Zeciluums von verzis
Tlahren bis zu seiner Wellmnchtstellung in der (een-

wart gurückuclt ha. In neun llaubtalsehniten.
von denen jaler mehrert I’merel Desitzt. ist t#t

ewallig##Sioll bewältigt wortien. lbder erste Al##hnitt
handlell von Volt una Sanl. eler zucite von cden

wirtschaftlichen. (dier (Iritte von den sozialn Verhält-

nissen, ein vierter herichtet über die Inang
schuhten auf dem (ichicte (lerkv Wissenschall.
und Kunst. llicran schlichen sich die Kapite! Bil.
dunkg#scn, Iandeskirchen. (#/undheitswesen und
V ehrkrasi. Der leize große Ahschnitt Derichten übel

die innerc untl ünBerc Politik, über die Erwerlung cles

Kolonien uncd ihr stelig weiterse hrcitendies (icheenen.
über clic lemische Kultururheit#im Osten undl sehlic-zlirh

üher das Demschuum in der übrikgen Welt.

Wir wünschen (liescm Buche woeile Verbreitung.
T#nn ((K isl ein rechtes Volkshuch in bestem Sinne.

. Iedem lientschem. ##r s liesl, mull is warn um

IIerz veren, wenn er lalt des lJammerns üler

die Alängel seines Valerlandes cinmal aus Kundlikem)
Aunde erfährt. aut welche llöhe dlentse her (ieist un

leutsche Arbl##it uns kgeführt haben. 1

Der Preis von % ist im Verhültuis zu clen
I’minuge (s Werks und sciner reichen Auss#: ulung
mit vorzüglichen Abbiltlungen aueromdentlich nierlrig.

" " -

Kuiser Wilhelm-Danks (iersbuach weistanr cce ntstchent Reinkewinn ist zur Schmitekungmucht halen, begrüten auch wir mil Pre Vas Hier Kriczerlenkmüler nuf den Schlachtleltlern dler ir
ron einer krohen Anzuhl numhufter Fachlcute aufzten demschen Kriexe bestimmt. Il.

—
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I. Kolonialwesen und Kolonialpolitik FKönir, B. #rluntrial-Alrika (Irüher (omm,
27im allgemeinen. L % 6 L1.

Del, F.. Jalnt iickhliek und Ausbliek. Ko 6
Russon, Ilenri. Ferrc. TJoschh. Unuaer, Ileii: 2 1 6
6 3 . 9 – % 1

Pnleensempircolonial. laris: F. Alcan 1910. II. *“ kler nRücktritt des Girasen von Zech. DKol?.
5HFr. 1877285

p *1 *W’“W'ore: %Cumhoet 6tutouls Plent- Verhundunsen clex Deutschen knlenhashener
uris: zian n k. Brièr 2. 1 1# ulislin. am (6.. v. u. S. Ckl. 1910. Mil 8 Kurtt

K n IN . I K-in “’“ ’ über #n III. Deutsche als Beil. u. 5 Abb.. hrag. vom V—
Kollmialkongreg. KolA. 11 819 5 3 — Berlin: Reimer 1910. Xill. 1195 . so

*!' in mieser Rubrik werden die neuesten Erscheinungen 1%# 2chi i

igneß neorduet millketeilt. Mit einem eind die itel II. Geschichte der Kolonien und der
erke bezrichnet. welche bei der Keduktion 4 Kmon ial- Koloninlpolitik.

Lnnersnes eingingen; mi einem die jenigen, welche küntflie n er-  del

worben wur 8 1 (harleroik, l’#lro Francisco Javier: Ilistorin .
„c#r.Verlax erklürt sich gern zur Annaume und ) toire Anu l'a : zn trant,

Weiterbelördbrunkp dorcmiknn Werkebereit. welche lrarazus (I#is Oin "6 . Ins-u Pl eflmks ni) Un»
MS«.»»«»H«.ml.««.Mel-»H. Ausnahme m(0n li—,.1st()l.t(mn( x corr. lat. de (Don
18 Verzichois innd zugerchickt werde A uriel. Tradl. 2l castellnno por el-. Pablollernänt
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. 1. (Colcecicn de libros documentces rekerentes à
lahist. de Americn. T. 11.) Madrid: Sutfrez 1910. 80. #(6

Htten. Plrosperl: Histoire du Sénégal du 15e siecle
(Los Origines de P’Afrique occidentalc.) Paris:

1910. 3756 S. 60. lo
de rlerrier Augustec, ct Mourey, Charics: Gouv. gen.
ch# Akrique occeidlentale feung. L’Expansion française

8 s formiation territoriale. Prét. do Eugène Etiennc.
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Sn Henury Morton: Mein beben. Bd. 1
bun W. von Achim von Klösterlein. Bd. 2 übers.

r Gust. Meyrink.]) Hr#g. von Dorothy Stanley.
nchen: Die Lese/Verlag 1911. 2 Bde. Geb. 15 !

Weller, E.: Aufgust Petermann. Ein Beitung 2.Korhicht dergeograph.Entdeekungen und derguan
#eim 19. Jbrhdt. Anh. 1: Petermanns Schule.

2: BiblioFrsi= (Qucllen u. Forschungen zur
Lel und Kulturkunde- Hrg.von R. Stübe 4.

Wzig: Wiegand 1911. X, 281 S. 12 /. 8S0. l2

-V.orkman:William Hunter, and Workman, FannyThe Call of the snory Hispar. A narrative
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tLontierof India. With an app. by Count Dr. Cesare

iniiw and Dr. Mathias Konczu. 2 maps anas
ill. London: Constable 1910. XVI, 288 S. e.
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Wes Aminal, Algernon E.: The Pocket Guide to the
üalet Indies. New and rev. ed. London: Duckworth
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( rilnrror. Cuthbert Woodville: Illiustrated Guicde
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bu krause, Goctiob, Adolf:# zur Kenntnis des
es von Salaga, Tofe und der Goldküste. Nach
et Beobucht. a. #G# „alen 1886 bis 1895. (1.
rened. kuis. Lcop.-Ca sch. Akademie Bd.9
. 38 1 W. Saoiner 1910. XI S., S. *

Karl W.: From Hausalund to E#in
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#. 7 Karl W.: Khont-hon-Nofer: TheLaue
bahiopis. London: Marshall Bros. 1910. 304

à 1870

20
dt s Kolaro: Lupan. To-day. A Souvenir
land *d. lo#-Jpanese Erxhibition heild in Lndon.

esBook Club 1910. 776 S. 16 SM. 40. sa21
# J.: Slaverr uu an industrial rwnrl
##nivolosenl K The Hague: Nihhoff 1910.
*44S. 18.50 . bo. l

SMWCbehr,Ernet, Deutschlands Kolonien. Deutsch-
r*B est-Afrika. 10 farbige Steinzeichnungen. Karls-
on Kunstdruckerei Künstlerbund i. Komm. 1910.
. O A. Quer 4 22
#Herbert: cu3 les Cannibales de PAfrique
750 8. Avee 62 grav. Paris: Plon 1910. 298 8.

80 24

EL elsh, Frunk: Through the Heart of Canaqe
london: Unwin 1910. 320 S. 10 916d.80°.I2#5

IV. Naturwissenschaftliche Erforschung
der Kolonien.

Engler, A.: Die Pflanzenwelt Afrikas insbesondere
seiner trophechen Gebiete. Grundzüge der Pflanzen-

verbreitungin Afrika und die Charakterpflanzen Afrikas.

(Die Vegetation der Sammlung Pflanzengco-

-m hischer Nonogpnien hreg. von A. Engier u.
*. IX.) Leipzig:W.Engelmann. l26

Allgemeiner Uberblick über die Pflanzen-
welt i und ihre Existenzbedingungen. 1.

in 2 Hälften (3 Hefte). H#sg. mit ##nterstütz. 4
Dtsch. Reichs-Koloninlamts. 1910. Subs . 45
geb. in Leinw. 48 KFr. — Einzelpreis 5 ** 5

Leiny. 63 M.2. Bd. CharakterpflanzenAfrikas (Iinsbesondere
des tropischen). Die Familien der afrikanischen
Pflanzenwelt und ihre Bedeutungin derselben. 1. Die

Kierickonhyten= Gymnospermen und WenkowwlelionenAngiospermen. H’rsg. mit Unterstütz. d.
Reiche-Kolonialamts. 1908.

Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Zen-
tral-Afrika-Expedition 1907—1908 unter Führung Adolf
Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg. Leipzig: Klink-
hurdt &amp; Biermann. 80. 27

Bd. 2 Lig. 1. Botanik. Hrsg. v. J. Mildbread.

1. Lig.: ’i Coniferne, Monocotyledonac.
87 S. m. 10 Taf. S0o. Einzelpr. 3,60 , Subskr.-

Preis bei hezus des 2. Bdes. 3#30 X, des vollst.
Werkes 3 4

Bd.3 . 1. Zoologic. H. v. H. Schubotz.

Lfg.: Michaclsen. W.: Die Oligochiten des
Lalist Ostafrikas u. ihre geograph. Bezichungen.
90 S. m. 7 Fig. u. 2 Taf. u. 1 eingedr. Kartenskizze.

80 Eineche. 3,60 +, Subskr.-Pr. bei Bezug d.
3. 390 *(1X des K. (Verxes 3 M.3 : Serphidae,

Cinipichee, lre rs u. Stephanidae des
Aquatorialafrika. 29 S. m.14 Fl Einzelpr.
1 ,. Labebr. . hei “*l*l% d. 3. Bdes. 0,90 1%
des vollst. es

Hd. 3 73 Lenz,#. kapodeCrustacee
1 eE 13 S. m. hiche u. 1 Tab. Eineckp.

0,60 . kr. Pr. bei Bezugd.3.Bdes. 0,55.,des Mc i 0, 50 At.
Eseherieh. K.: Termitenleben auf Ceylon. Neuo

Studien zurSoiciogie der Tierc, zugleich cin Kupitel
kolonialer Forstentomologie. Mit e. system. Anh. m.
Beitr. von A. Forel, Nils Holmgren u. a. Jena:
Fischer 1911. XXXII, 262S.6,50 Jr. SP0. les

V. Rechtsquellen. Allgemeines Kolonialrecht.

Estoubion, Roberts, Lefébure, Adolphe: Code de

PAlgérie annoté. Recueil hronciclice des lois, or-
honmners, ——. ulaires etc., formantla IlEgislation algérienne arctucicmen en vigueur arce
les irnraux préeparatoires et Pindication de In juris-

rundance, suivi d’unc table alphabétique de concor-

ance, continué en collaborntion arece upplement.
Alger: A. Jourdan 1910. 357 S. 80. 120

VI. Staatsrecht.
Vacat.

VII. Verwaltung.
Vacat.

VIII. Justizwesen.

Kraus, Herbert: Reichsstrafrecht und Deutsche

Schutsgebiete. Berlin: Guttentag 1911. 60 S. 125.4
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IX. Völkerrecht.
orse, a B.: The international Relations of

the Chinese Empire: The Period of Conflict 1834 bis

1860. London: Longmans. 768 S. 20 dANR. 80.# u1/

X. Bevölkerungswesen.

e Arbelterfrage bei den Diamantenbetricbenpeutbie- Grkkelerne. DKol. 10
*Biongu#d, Oscar: Nie *’“ #1 kean deu

schen Kolonien aus? Ratgeber für Auswanderungs-
lustige. 3. Aufl. 117.—25. Taus.]. Berlin: Süsserott,
1910. 95 S. 0 .K. do. 33.

Brawley, Benjamin Griffith: The N% inliternture and urt. (Atlunta 1910.) 34

Further Correspondenee relating to 1tv
afseeting Asinties in the Transvanl. Sept. 1910.
London: Darling &amp; Son. 1910. XX, 136 120 1
do

— zu. Kr bie nicderdleutsche F. asn
in —* 10un ein Kldsroneser als Arbeiten# “ —l 10 18—20.

Kuhn, Ph., und Harbers, W.: Die Auswanderuhn
von Frauch und Kindern in die britischen Kolonien.

(Koloniale Abhandlungen. H. 38). Berlin: Süsserott
(1910)0. 28 S. Se. S.-A. aus 2 Kolbol, 1910 833—858S. sas

Schnunz. Moritz. Eine uehalene Rede von
Booker Wushingtton in Berlin. Tropenpfl. 14 6u1.—

XI. Statistik. Jahresberichte.

Vacat.

XII. Finanzwesen.

Alston, Lconarl: Kiemee of Indian eastion.Elements of the Theory of Taxation with Spcc

Reference to * Gnllione. London: X
1910. 128 S.2

Der Koloninletat für 1911. Dkol. 10. 1. Ca*

zow, W. B Siilenasrizn. — 2. Seidel, 11.:
Kinmschon. — 3. Fre s, E.: Togo. Forts. * In

Projet de loiporten Cuverturc sur Texercice 1910

de erédits supplémentaires concernant les opérations
militaires au Maroe. Paris: Impr. nationale 1910.
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XIII. Landwirtschaft, Jagd und Fischerei.

Andres-Maire &amp; Cie.: Afarzil, Pour la destruc-tion des ven du Cotonnie Bersim. du Riz ctc.

Prig cournnt&amp;reférences.Alexandrie1910.33S.do.4
Aulmann: Ein neuer Baumwollschüdling. Alcic

brevirostris Bohem. (Colcop d kopenlandzv. 13—4·Cotton. The mJournal ot the Manchester
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chester:1010. 40. 46Histoire.

Paris: A.
ep Le coton en Algéric.

Nccssié. eeh uch de gelte culturec.
Challamel 1910. 4 S.

WDie Fruge der o—-
Kolonien. 10.

1. Nicolaus, Gemre Freiland, Bewüsscrung undl
Sandbank. S. 9—

2. Klein, Michel: Venehss z. Gründung einer

grohen' Dorfgemeinde in Deutsch-Südwestafrika
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— 16
Die Deutschen
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WGruner: Charaktcristische Bodenarten aus der
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kndignh de prévoyance. Paris: A. Jourdan Nin

Sodenk, H. Juan: Die Wautschukziukur 6
Mexiko. Aus d. Tropenpfl. 14 510 60. (62
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VMutthlessen, R.:

schaftliche Betrachn
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ewiuneee Eine *-m7
a für Grohstüdte-

*Der Tropenlundwirt. Land##irtschuftliche Benche
der Narlamiren Zeitschrift. 1. Jg. Berlin: W. Süsse-
roit idio. zo

lnnhert P.: Uber die Düngungef e in den

Deutschen Kolonien. (KolonialeASor.303/
Berlin: Süsserott (1910) 37 S. 0.801% l

Die 24. Wandernusstellung zus#eenn Oabet
d. Dtsch. Landwirtsch. Gesclisch. Bd. 25. 3. Lief)
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— Grimmc. C.: Vorlüufiger Bericht über die Lenische

Analyse der aus Südwestafrika zur Ausstellung en
 Ggesandten Futterpflanzen.Wervudachl, Georges G.: Note sur le re 4

cotonnier et sur le *de le detruire. Alsrunslriet
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XIV. Wasserwesen.
Vacat.

XV. Bergwesen.
 Lungermann, J. W. S.: Ansprachcin dor Jahre“

vesammlung der Mitglieder der Trunsvaal-Alin
Kummer am 24. Februar 1910. öbersctzt. Beri
Bernstein (1910). 18 S.

WReport of the Mlining Industry of Natal kor #

Tenr 1909. ByC. J. Gra)y. Colony of Natal.) Piets
maritzburg: 1910. 121 S. 40.

Transvnul Chumber os Mines. Ra **-

Exccutive Committec for the year 1909, tobe rseobrt
at the Annunl Genernl Mecting to beheld on Februgt

24 th 1910. Johanncsburg: Argus Printing 15
8023 S.

XVI. Handelswesen.

Memornndum showing the Regulations u
in British India. British Self-Governing Domink%
the Crown Colonics and Protectorates and in Fo



E69 20

Conntries in regard 10 Certifientes of Origin for im-

bnd- goods other than sugar, the certikication of
don: Darling &amp; Son 1010. 418. 40 sos

#a Alhasiter. A. M.: German Colonies not Fet on

 S8Fwart.Ting5Mpaih,Finsieand Trade Repono. 100. 67

xu. — und Industriewesen.
Acat.

XVIII. Verkehrswesen.
nent.

XIX. Gesundbeitswesen.

X—Dlrectory of India, Burma and Ceplon
lond 1 List of Qualified Mecical Practitioners.

"at 1910. 12, 3#. ö d les
lie Stat ßV. Max: Die Atiologie der Beriberi und

l#ei# n- dicser Krankheit im nosologischen System.

: J. A. Barth 1910. IV, 79 S. 2.50 /r d (6%
un- G. 17., 19. Jaursvelslag van de Landskoopokinrich-
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100v.P. eran eh Indic. Decl 47. 48. 50. Bataria:

10. 3 H. 00. " he88— u. Munteufel: Babesia mutans in Deutsch-

Diffe ka und Beobachtungen zur mikroskopischen.

on Hhentialilingnose dieses Parnsiten. Aus Arch.. TropenhyIg. 14765—769.

g ennee H.: Die Atiologie der Beriberi pals
susese des gesamten Phosphorstoffwechscis.

. AbbildBcthsJchhfskhtkfs-

rnn LJeip J. A. Barth 1910. 397 8.bskr iWl , l72

xx und Literaturwissenschaft.
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idio Hauer) 2. verb. Aufl. Heidelberg:
. I, 498 S., geb. 10 A. So.
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6E * a
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Wucher , Johann: rn — Missionsarbeit in

und W
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H. 2:; Vetter, K.: Der heidnische Papun in
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Vacat.
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fahrten. Berlin: Süsserott 1910. 296 S. 5 .. So. J%

»Venel et Bouchez: Guide de Pofficier Méhariste

au Territoire militaire du Niger. (Gouvernement du

Haut-Senégal et Nii Paris: Larose 1910. XIII,
307 S. 5,50 .K. . M

XXIV. Technologie.
 Vacat.

r u

* aud,Canad#n Defence.196 S. 6 2 #

2

Neue Eingünge nichtkolonialen Inhalts.

Almanach der Militür - Literatur hrsg. von Otto

Liman. JNachirag 1910. Leipzig: Engelmann 1910.

X, 212 S. ian- 1 . 80.
Archei d, S.: Kometen, Veltunterenneouhen dall der Halleysche Komet. Mit Zahlr.

Kô t e. Anh. 2. u. 3. Auft. .„Beriin-Teeptom: Sterns
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Bibllotheen Juridicu. Sstemat. Vereichnis der
neueren u. gebrünchlicheren, auf d. Gebicte der Rechts-

u. Staatswissenschaft erschien. Gesctzesausg. Kom-
mentarc, Lehrbücher, Komanseneusw.
hreg. v. d.Roßberg schen Bu
169 S. 80.

Buchhdlg. Leipzig .x

Bruchhnusen, W.: Die Silbentrennung in der
deutschen b
51 S. 80.

Rechtschreibung. Berlin: Licbel 1911.

Conrad, Ilohannes]: Grundric#h eum Studium derpolitischen o onomic. 7. org. T. 1. Jena:
do.Fischer 1910. Geb. 10 u%.

*Denutschland als Webrmacht. Vierzig Jahre
Deutsches Reich. Unter Mitarbeit ciner großen An-
zahl berufener deutscher Gelchrter, Offiziere u. Fach-
münner hrsg. vom Kaiser-Wilbelm- Dank, Verein der
Soldatenfreunde. Mit 500 Abbild. Berlin: Kumernd--

schaft (1910). VII, 848 S.

Fol. obipe Besprechung.

Diez, Hermann: Dus Zeitungswesen.

uand Geisleswelt z4, 328)45 8. Geb. 1,25 A

Göppert, Heinrich: E—— —3 Vom13. Juli 1899. Textausg.m.Einl., Anm. u. Sachreg.
2. Aufl. bearb. von Max Seidel. WGalentage.

Samml. Dtscher Reichaesce Nr. öl.) Berlin: Gutten-
tag 1911. 222 S. 2,40 M. 80.

*Politisches Hundbuch der Nationalliberalen Paribi.
Hreg. vom Centralbureau der Nationalliberalen Partei

# — Nachtr. 1. 1 rlin: Verl. d
Buchhdlu.d.Nationallib. Partei 1910. 267. 86.

Handwörterbuch der Stantswissenschaften. Hi#sg.
von J. Conrad 1u. a.] 3. günzl. umgearb. Aufl.

Bd.6.Kommanditgesclischaften auf Aktien — Quoti-
giissteuem. Jena: Fischer 1910. KlI. 1281 S. Geb.

3 .

Handwörterbuch den preuhierhen Verwalturg In

(Aus Natur

Leipzig: Teubner 1910.

Verbindung mit u. hrsg. von Dr. Rud nv. Bitter, prsidenten Oberverw. Ger. 2. Aufl.

Lig. 1. Leipzig: Ro6ßberg 1911. 40 (S0).

2. verm.Hauptmunn. E.: Nationale Erdkunde.

u. verb. Aufl. 2.—6. a Straßburg i. E.:
Bull 1911. VII, 400 S. 3.80At.80.

Internationale Hr 2 Dresden 1911.
Mui bis Oktober. 20 S.

Inhrbuch über die rontemn auf ullen Gebieten

der Luftschiffnhrt 1911. Hg. von Ansbert Vor-
reiter. Mit 641 Albul. davon 54 nuf 18 Tafeln,

16 Tab. u. 1 farb.Standertafel. München: J. F. Leh-

mann. XIII IIIII, 507S. 8e.

Umrisse

.

Marine-Taschenbuch. Mit Genchmigung des

Keiche Marineramt= auf Gtund amtl. Matcrials
hreg. Jahrg. 9. Berline Mittler &amp; Sohn 1911.XXTN. 620 S. 3.25

Marqunrät, Ulrich: die Interessengemeinschaften
eine„sginung zur Entwieklungsgeschichte der Zu.
sammenschlußbewegung von Unternchmungen. Berlint

Spuinger 1910. 65 S. A. 80.

Marschull von Blebersteln, F. Frhr.: Verant-
wortlichkeit und Gegenzeichnun bei Anordnunge
des Obersten Kriegsherrn. Studien zum deutsch
Stantsrecht. Berlin: Vahlen 1911. XXVIII. 605 .

12 K. 8o.

Mnerra. Handbuch der gelchrten Wet. Bearb
von G. Lüdtke u. J. Beugel. Jn Uniyg.
Aen und Hochschulen. Straßburg: ##übser 191

, 627 S. geb. 10 c. 80.

—* Juhrbuch der gelchrten Welt. Begrür,
det von K. Trübner. In. 20. Strahburg: Trübn
1911. I XVI, 1012 S. Geb. 18 /KX 8e.

Morgenstierne, Bredo: DasStnatsreche.des König

reichs Norwegen. (Das öffentliche Recht der 6%
Var#t Bd.1#.) Fübinsen Mohr 1911. 237 S. Ge.
7.20 4.

ul atulog von Paul Parey, Verlagsbue—
lun für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstw 1.
ri WMit sestem. Inhaltsverzeichnis. 1911. VII.

Programm der Frcien Tlgchschule Bekhin, F#e 44
Winter-Quartal Januar bis Mäürz 1 S.

Sasseruth, Edw. A.: n tRn
E. Anleit. z. Untersnchen —3 Waren.
Mit 70Mirophotonr. nach Prüparaten d. erfasses
auf 46 Taf ipzig: Hirzel 1910. 52 S.

Siméon, Plierrei: Preutisches bere
gesctz vom 25. Juli 1910 i. d. Fassung d. Em[ie
machung vom 6. Aug. 1910. Textu m.

Kostentabellen n. Sachreg. G. Aufl.

Samml. Preuß. Gesetze No. 1.) Berlin: Guttem

1910. . 432 8. 3,60 At. nSydovy, R., u. Busch, L.: Zirülprozelordnung 5
E— #. d. vom 1. Juni 1910.4

keden Fassung. Unt. Berücks. d. Entsch
Reichsger, hrsgxgm. Anm. 13. Aufl. (Surh)

PDescher —* .41) Berlin: Guttentag „XVI, 1151 S. geb. 80
Agrarpolitische * — Hrag. Dr.

Gerber. Ig. II.) 1910. H. 1. Berlin: r

Wochenschrit 1910. 80. 5

Tork von Wartenburg, Gruf: MN——7Federzeichnung eines Deutschen.
Rünblker. am Schlusse des neunzehnten Jahrhund
12. Aufl. (22. Taus.] Mit e. Bildn. d. *
Berlin: Mittleru.Sohn1911. IV, 525 S. geb. *

—

Verkehrs-Nachrichten.
Zu den Postanstalten in Deutsch-Südwestafrika, die zum telegraphischen poß

anweisungsdienst im Verkehr untereinander zugelassen sind,
hinzugetreten.

it
ist die Postagentur in Kuib

In Mariental (Deutsch-Südwestafrika), 86 km nordöstlich von Gibeon, ist am 1.55
zember 1910 eine Postanstalt eingerichtet worden, deren Tätigkeit sich auf die Annahme
Ausgabe von gewöhnlichen und eingeschriebenen Briessendungen erstreckt.
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Postdanysschifsverbindungen nach den deutschen Schutzgebieten für den Monat Jannar 1911.

Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus
Nach vom Ein- Dauer Verlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

1. bentsch-Ostafriha. aenbene, 16. Jan. 1. 6. Febr.] Mombasa 0 16-18 Tages 30. Jan. 4. Febr. 1089

Marseille 10. jed. Mts. Mombasa O 17 Tage jed. Mts. 10305/ r* Ruanda),

n 8 saeir-
EesnoosLe
Sa nffnachden Bestm-

br

1 nachTancg 4 Amani,FuschaWs-lkursa9
undo Bue# P7 Pangan

9fh Daressalam sowie nach

4—Shufg.
ran dr «emsde«F««Flea«- nan, - lwHohen-,Moko

W Mach Neu-Lan-

 3.oteWElumavore l
Marseille

— I(I##ernicbeSchish
bn,deunc„Südwestafrikha.

dht S#ato mund lowie

o. om rnu Oman

Et.udht
b—

HBra

8 Ei

Brindisi

Cengl. oMarseill
Enge Ew,

Neapel

Garusshren
Marseille

Schiffe)

Gasweinindsn
ronecdeelSchlffe)

Marseille

Brindisi
Cengl. Schiffe)

15. Jan. 12. Febr.

8. Febr.

16. Jan. 1. 6. Febr.

10. jedes Monats

4. Febr.

15. Jan. 12. Febr.

16. Jan. 1. 6. Febr.

10. jedes Monats

15. Jan. 12. Febr.

Mombasa O 15 Tage

Mombasa O 19 Tage

Tanga 17, 19, 17 Tage

Tanga 20 Tage

Tanga 19 Tage

Tanga unbestimmt

Daressalam 18,21,182g.

Janzibar) 18 TagnZan bor ansbeme( sch
Daressalam — ransa
drisgacdn mé Stund.)

JZanzibar, 1 8sKach Dar *2
nit 7 n n

18. Jan. 10. Febr. 1029

1. Febr. 108

14. 80. Jan. 4. Febr. 1080

8. jed. Mts. 104

2. Febr. 8.0

13. Jan. 10. Febr. 1020

14.80. Jan. 4. Febr. 1090

8. jed. Mts. 10 45

13. Jan. 10. Febr. 102

4. Febr. Daressalam 20 Tage 2. Febr. 8.0

Hamburg 1. Febr. Swakopmund 26 Tage1. Jan. 5.30

Antwerpen 16. Jan. 6. Febr. Swakopmund 21 Tage 11. Jan. 4. Febr. 1045
(beutsche — F p 6 J t

Southampton7. Jan. 17. Febr.Swakopmund 20 Tage16. Jan. 6. Febr. 11.28
(deutsche Schiffe)

o

"U wd-

warte, 3 8. Southampton21. 28. Jan. Swakopmund 20-24 Tg. 20 * an. 10. Febr.
11. Febr. .

M Nauchas.Kee#. 1Hamburg 18. Jan. Swakopmund 25 Tage 141 3 9.1
1 * 1Southampton4. Febr. Swakopmund unbestimmt 3. Febr. 11.23

o3 7“ 1Hamburg. 2. jedes Monats Swatosnundunbestimmt 2. jedes Monats 9.1
Ugo,enn Diloesor*5 Southampton 21. 28. Jan. Lüderitzbucht 19—21 Tg.20. 27. Jan. 10. Febr.— 11. Febr. 11.

“11 Weil u Hamburg 1. Febr. Lüderitzbucht 27 Tage1. Jan. 5.30

46 2 Antwerpen 16. Jan. 6. Febr. Lüderitzbucht 22 Tage14. Jan. 4. Febr. 1045
aPdden es lleutsche Schifte * 6 u

S9 it 71. Sothautn 17. Jan. 7. Febr. Lüderitzbucht 21 Tage 16. Jan. 6. Febr. 11.

-- KMalla, amburg 18. jedes Monats Lüderitzbucht 36 Tage 18. jed. Mts. 9.1
we Rae,4 Hamburg 2. jedes MonatsLaderitbucht 38 Tage2 jed. Mts. 9.1

L[Southampton 4. Febr. Lüderitzbucht unbestimmt 38. Febr. 11.28

ee, Postkar
Gewöhnliche undeinge riebene weh r Vefee en —nicht ¶ Drucsachen, Geschästspapiere, Waren-

AUaunchen.

Neapel

rnsFoneBrin

(engl. 0nPnh
Marseill

(franz. *
Liverpool
Marseille

Cengl. Schlife)

proben — über Ru lan : Montags, Donnerstags, Sonnabends, ab Berlin 7 u. Dienstags 7.52.

b) Drucksachen, Geschäftspapiere, Warenproben.
27. Jan. 10. Febr.

jeden Sonntag

29. Jan.

10. Febr.

20. Jan. 3. Febr.

Auf Verlangen des Absenders werden Briefe
aufgeführten Beförderungsgelegenhei#en,

Tsingtau 35 Tage

Tsingtau 88—37 Tage

Tsingtau 37 Tage

Tüngtau 85 Tage

Tsingtau 85 Tage

und Postkarten na
riefsendungen leder

25. Jan. 8. Febr. 1020

jeden Freitass 1030

27. Jan. 1030

. Febr. 8.35

18. Jan. 1. Febr. 10.0.

l mit den unter b)
3 alan u befördert.
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

d) nach Molundu La Nochelle
(beigische Schifte)

17. Jan. 7. Febr.
von daint n?1rder G°l

bahn Spoldp unddaun 7 Wseamp aur

Nach vom Ein- Dauer Berlin spätestens
schiffungshafen am: der Uberfahrt abgesandt werden am:

—

Hamburg 10. jedes Monats Ziigi d Tage. Duala Tage «

4·nqmewu· Kribi 21 Tage

Plantation 21 Tage 9. u. 25. jed. Mts. 9.1

#a) nach Akonolinga, Bamenda, Longji 21 Tage

dohsud ihe Hamburg 25, jedes Monats. Viktoria 27 TageDschang altDuuse. Duala 28—80 Tage
L#t Ebolowo, #osdt . « « . I

gis-is Wände Lohns-»so . Boulogne 11. jedes Monats Viktoria 18 Tage
tal, Lolodork, de #er jur Mer Duala 19 Tage
Mörienberg, Mundeck. Nyareutsche Schüffe) Kribi 20 Tage 10. jed. Mts. 1.0
1Qliduge, W##n Plantation 20 Tage - -

Longji 20 Tage

L#Liverpool 9. Febr. Viktoria 26 Tage .- F Duala 20 Tage 7. Febr. 104

i j i bar 19 Ta jeden Montag 1045

Liverpool jeden Mittwoch En obar 10. — giang jeden Montag 1045
5) nach Ruo del Re- nach Rio del Rey in 2 Tagen »

o«·o«··" sfhambutg 25. jedes Monats Nio del Rey 28—48 Tages 25. jed. Mts. 6.19

(toverpool . Febr. Nio del Rey 25 Tage 7. Febr. 10.12

e) nach dem Tschadsee-GebielLiverpool jeden Mittwoch Forcados 17 jeden Montag 104

(Garna, Kufslerl) vongvert e ber

Antwerpen 4. Febr. Matad 8. Febr. 1.0

15. Jan. 14. Febr. s

55# # Palau 71 Tage

Bordeaux 25. jedes Monats demKanso Sls 28. ed. Mts. 106.

5. den Narolinen, palan- Neapel 275. Jan. Jap e Tage 25*. Jan. 108
Inseln, Marianen. (deursche Schisffe) Anznaur

a) nach Jap und Augaur Leet rtmitnüchster

Vrindisi ö. Febr. Jap Tage 3B. Febr. 108
(engl. Schiffe) Anngaur nachser

“bzw.41Tage
- Ponape 56 Tage

5) nach den übrigen Stallonen 19. Febr. Saipan 64 Tage 17. Febr. 1030

ür Briefe und Postkarten Nachversand überShihirien.-Schenstai Hangzong von Bp. 18 e l731/I.drowo 12 am 2/1. u. 30/1. und von Berlin C2 (ab
F Auf Verlangen des Absenders werden s# und Postkarten — nicht auch Drucksachen, Geschäftspapiere

Warenprüben — außer mit den vorbezeichneten Nachversanden auch mit den übrigen Beförderungsgelegenheiten

Ferner werden Briefjfendungen nach den Marianen auch über Dokohama wiei"
Sibirien—Schanghai geleitet.
dort weiter mitSegehsheffen sechs= bis siebenmal jährlich.

Bhf. 7.52) am 38/1. u.

;
6. Marshall-Inseln.

a) nach Jalult

d) nach Nauru

Brindisi
(engl. Schiffe)

Neapel
(beutsche Schlffe)

Vrindisi
(eng-l. Schiffe)

Taranto
(engl. Schlffe)

22. Jan. 19. Febr.

1. Febr.

22. Jan. ö. Febr.

29. Jan.

Jaluit 52, 50 Tage

Adelaide 27—80 Ta 6
dann weiter mit der Eiser

n

Due derPactfic Pbos-phate Company oder mit
Dampfer „Germania“ der

Jalultlinse nach Nauru

—20. Jan. 17. Feb

20. 27. 30. Jan.

8. Febr. 1030

rl
1 Auf Verlangen des Absenders werden Briefe und Postkarten —nicht auch Drucksachen, Geschäftspar

ibirien—Schanghai geleitet.und Warenproben — über

Für Briefe und Postkarten Nachversand über Stbeien-Ö
und Berlin C2 (ab Schles. Bhf. 7.52)adrowo 73 am

changhai—Hongkong von Bp. 18 Berlin Al
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus
Nach vom Ein. · Dauer Berlin spätestens

— schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

- iedrich-Wilhelms-Neapel 27*. Jan. Friedrich .
7« VOIIIch-lleugulacq,OeutfcheSchmoj RIMHFZ Ul; 4401 TTaagec .

UMUWWOMWD Friedrich-Wilbelms= he,§qw2r.. Jon. 3. Febr.
und vi ----. 102smarch-Archipel. Brindis 6. Febr. hafen 45 Tage

(engl. Schiffe) Rabaul 42 Tage

Alexa * Für Vriefe und Postkarten Nachversand über Sibirien—Schanghai—HongkongvonBp.18Verlin—
ndrowo 7#3 am 2/1.9 und 30/1. und von Berlin C2 (ab Schles. Bhf. 7.52) am 3/1.9 und 31/1. — ((#Aus-

denommen. sind Briefe und Postkarten nach Berlinhafen.)

v

birien.— Schanghai geleitet
Sarenproben — außer mit den vorbe

 AufVerlangen des Absenders werden Briefe und Postkarten — nicht auch Drucksachen, Geschäftspapiere und
zeichneten Nachversanden auch mit den übrigen Veförderungsgelegenbeiten über

8. Samoa. Queenstowne 15. Jan 12. Febr. Apia 34 Tage 13. Jan. 10. Febr. 1128

Auf Verlangen des Absenders auch über Sydnev. #

Hamburg 25. jedes Monats Lome 22 Tage 25. jed. Mts. 9.1

Hamburg 10. jedes Monats Lome 17 Tage 9. jed. Mts. 9.1

Voulogne s.M]11. jedes MonatsLome 16 Tage 10. jed. Mts. 1.0
(deutsche Schiffe)

1 Marseille 12. jedes MonatsCotonou 18 TagesD10. jed. Mts. 1030
von da ab Landverbindung

1Bordeauxp 25. jedes Monats Cotonou 18 Tage 283. jed. Mts. 1045
9#. To o von da ab Landverbludung

go. Liverpool jeden Mittwoch Alkra 15 Tage Montag 1012
von dort welter auf dem

Landwege in 4—5 Tagen

1Hamburg. 80. jedes Monats Lome 31 Tage 30. jed. Mts. 6.19

Notterdoem 4. Febr. Lome 26 Tage . Febr. 1012
(deutsche Schiffe) «

fHamburg 16.icdcsMonatöLomc30—ZlTage 16. jed. Mts. 6.19

#Notterdam 22. jedes Monats Lome 24—20 Tage 21. jed. Mts. 1012
(beutsche Schiffe) . .

die vej Den durch bezeichneten Schiffsverbindu
orderung auf diesem Wege durch einen Leitvermert verlangt hat

Eintreffen der Post aus den deutschen Schutzgebieten.—

ngen werden Briefsendungen nur dann zugefhrt, wenn der Absender

Von Landungs= Die Post ist fällig Von Landungs- Die Post ist fällig
— hafen in Verlin am afen in Verlin am

Sch·Neuguinea . Neapel. . .. 20. 29 8* Feb Neapel 25“. Jan. 87. Febr.
9 . pel ·· 20. Jan·8*.Febr. Brindisi. . 20. Jan. 8. Febr.

den Neapel 20o. 28“4. Jan. 10*. Marseille. * 9. Jan. 2. Febr.
Ich-epafriha .GBrimdis..27. Jan. 24. 2** iotrpoal. ..üb. Vancouv. 22.Jan. 19. Fb.

O2P*P" Marseille16. jed. Mts. kKlantschou ——= n über San gra oder
— — « Seattle unbestimmt

den Southampton197. Jan. 9“. Febr. 9#Havre oder (5—6 mal monatlich)
I##h QueenstSüdwestafrihal Southampton 15. Jan. 5. Febr. emeendfom · ·.

Hamburg .1- 11 15. Mis. Sibir. Eisen. in der Regel Mittwoch,
1E bahn. . . . Freitag und Sonnabend

ua «-Southampton 30., jed. Mts. Plymouth - - ·

QkIII...·» Ham bar p rI. ner. Nis- Zueenstovun über San Franeisco unbe
Vb#rr anl 10. Febr. oner Havre stimmt, über Vancouver

d — bool 10. Vebr. Ssamog.Plymouth am 25“. Jan.

— Brindisi . . . voraussichtlich Mitte

Haane. n Neapel .. 20. 29. Jan.8*.Febr. NeapelJamar

* Cogo Hamb .. 15:. jedes NUwnats
all. Soduthampton 30“. jedes Monats
r1 Inseln Neapel. . .. 20. Jan. 8. April Lwerpo jeden Montag-

Füälligkeitstage für die mit deutschen Schiffen eintreffenden Posten.
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Schiffsbewegungen der Woermann-Linie zwischen Hamburg und West- und Südwestafrika.
—

Reise Letzte Nachrichten
r

Postdampfe von nach bis 10. Januar 1911.

„Adolph Woermann" Delagoa Vay Hamburg am 7. Inmmar4E Durban.„Alexandra Woermann“. — — z. Zt. in Hambu
„Aline Woermann" Calabar Hamburg n 9. Januar 040 Las Palmas.
„Anna Woermann" Hamburg Assinie am 8. Jannar ab Las Palmas.

„Arnold Amsindkk Lüderit boacht Hamburg am 30. Dezember in Hamburg.
„Carl Woermann New Westafrika am 6. Januar ab Newport News.
„Eduard Woermann“. .. E Hamburg am 09.Januar in

„Eleonore Woermann“. Hamburg Duala am 10. Januar B— iie
„Erna Woermann" Hamburg Lüderitzbucht am 4. Januar in

„Fe Woermann" Kapstadt Swakopmund am 5. Januar ab Kansront.
ertrud Woermann“. Hamburg Durban am 6. Januar in Aden.

„HansWoermann“. Hamburg Kamerun am D. Januar in Victoria.
„Henriette Woermann“ Mossamedes Hamburg am 8. Januar ab Lagos.
„Irma Woermann .. Hamburg Kotonou am 9. Januar in Lome.

„JeannetteWoerwann“ Assinie Hamburg am 10. Jannar in Hamburg.
„Kurt Woermann“ Burutu Hamburg am 3. Januar in Hamburg.
„Lili Woerman .. .. Hamburg Burutu. am 29. Dezember ab Las Palmas.
„Lothar Bohlen" Hamburg Assinie am 6. Januar in Assinie.
„Lucie Woermann". Duala Hamburg am 10. Januar ab Victoria.

„MarthaWe“ ... Hamburg Kotonon. am 5. Januar in Dakar.
„Max Vro ... Lüderitzbucht Hamburg am 8. Jannar ab Lome.
„Paul —— ... Hamburg Kotonou am 7. Januar Dover passiert.

„Thekla Bohlen“ .... Hamburg Calabar am 5. Januar Dover passiert.

„Lorneh“ ...»... Hamburg Lderitzbucht am 27. Dezember in Swakopmund.
».«....«.. Hamburg Duala m Januar ab Rotterdam.
ue. ...... Duala Hamburg. agam 7.Januar ab Dakar.

Hamburg-Amerika-Linie, Afrika-Dienst.

»ea«....... Burutu Hamburg am 7. Januar ab Lagos.
„Kamerun""" Kamerun Hamburg am 3. Januar ab Las Palmas.
„Lome ... Hamburg Kotonon am 16. Januar ab Hambuirg.
„Otani Hamburg Mossamedes am 26. Dezember in Sao Thomé
„Rhenania“ ... Hamburg Lderitzbucht am 4. Jannar in. Notterdam.
„Savoiasee Kotonou Hamburg. am 31. Dezember in Conakry.

„Swakopmund! — — z. Zt. in Hamburrg.
„Togooooooa L#dderitzbucht Hamburg. am 7. Januar ab Swakopmund.
„Windhu Durban Hamburg. am 30. Dezember ab Swakopmund.
„Troja .. Hamburg Mossamedes am 10. Januar Alissingen passiert.

Hamburg-Bremer Afrika-Linie A. G.

„Answald, ...... Delagoa Bay Hamburg am 3. Januar in Antwerpen.
„Frideru"" . cera. Hanburg am 4. Januar in Sierra Leone.

„Gundrun" .-...· Lüderitzbucht Hamburg. am 10. Januar Blissingen passiert.
„Hennrrr Hamburg Accra am 12. Januar ab Hamburg.
Ingbert“. ...... Hamburg Kotonou am 3. Januar ab Boloma.
„Ing Hamburg Acera am 8. Januar in Sierra Leone.
„Ingraban“.. . Mossamedes Hamburg am 6. Januar ab Las Palmas.
„Irmfried · .. . Hamburg Calabar am 7. Januar ab Forcados.

„Irmgardd Swakopmund Hamburg am 2. Januar ab Lebreville.
„Walburggggg . Hamburg Mossamedes am 7. Januar in Dakar.
„Maigz Hamburg Kamerun am 7. Januar ab Las Palmas.
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Marktbericht.
9

umwolle. In der Lage des Marktes hat sich
benig verändert. Die Zufuhren von Amerika bleiben

Hemiich groß und lassen die Feeinen Ernteschätzungen nieimigermaßenzweifelhaft erscheinen. Der Markt
mmmt jedoch bis jetzt keine Notiz davon, da man

weif, daß der Konsum nach wie vor schlecht ver-
Pran ist. Amerika hält nach wie vor auf volle
" eise, namentlich für die guten Klassen. In Agypten

eiben die;Zufuhren gering und Preise wenig ver-

werrt. Termine in Terpool schlichen für März
20 er für Mai 11 5/8, Pence, für WPerce. Nn amerik. wertet 76
begen 7711 Pf. im Vormonat. Von Togo 8
un etwa 40 Ballen von 71 bis 75 Pf. für  kg

.Eine gute Durchschnittsware dieser Pro-
enz wertet etwa 74—75 Pf., gegen etwa 75 Pf.
Vormonat. Von Umsätzen in ostafrikanischer

zrene ist nichts bekaunt geworden. Upland
0K uà Narunga notiert 0,75—.0,85 (gegen 0,75 bis

bie- 4 im Dezembe)), Abassi 0,75—1,00 .K (0.75
1.020. Mitafifi b.70—0,90 . (0,70—0.00 .40.

ansbonia 0.90—1,02 % (0,90—1,02 %% für  ktr.
mwollsagt. Es#ge# igte sich für einige kleine

60“ o Pari#n eiwas mehrFragezu besseren Preisen.

Pinotiert Togoware, je nach Qualität, von 85 bis

* A jür 1000 kg.ist Kemich unverändert geblieben. Englisches Blei
n ulden 15. A (gegen 14.7515.AimVormonat),

El 558 “in Mulden 15,.50.7 (15./0 für 50 kg.

tube in ist ther stwas muhiger und wertet etwa
r*—dud 40 für  kg für Kamerun-Gabun-
geimmentäh un einem Durchschnittsgewicht von

erdag)10 und engl. Im Vormonat 10,40.1 für  kg.
# e bleiben in flauer Tendenz; es ist auch keine
eict auf Besserung der Lage vorhanden. Ost-

iß Fuo. Nüsse werten 16—15,50.K für 50 kg gegen
Haffê 16.4% im Dezember. Die Tendenz für West-
weblanische Herkünfte bleibenebenfalls unsicher und
rien diese Sorten 22—23,50 . für 100 kg gegen

anj. v&amp; im Vormonat.

etwa Dausch--0 stafrika-Hauf. Zugeführt. wurden
1000 Tons. Das Geschäft war auch iin diesem

rin*schleppend, die Preise gingen für bei Ankunft
14 ufte Partien wiederum etwas zurück. Man

enert: Superior-Ware etwa 21.25—21,50 /* 25,25—25,50 % im Vormonat), Reguläre

den 24—24,25  (25—25,25 30 Sekunda-
Va# elware 23—23,50 % (24—24,50 /%), geringe
(rare 19—22./4./21—28./0), Abfallhauf 12—11.06

Kaise 4.25 4%4) für 50 kg.
eine bleibt sehr fest und sind keine Anzeichen für

gndoribichwächmnn vorhanden. Im allgemeinen
rei t man auch an einen Bestand des jetzigen

8söniveans. Liberia neuerErnte wertet nominellhota 4 gegen 0,60 für  ka im Vormonat.

grn“ Der Markt hatr sich Gehalten. die Prcise habeneise etwas. angegogen. Die Werte sind für
enmHenungen 51. (gegen 50—50,50. im

W#. h#nat), Victoria 46.//% (40.90), Victoria (ranchig)
—40 % (46 %),

ea 49
35—37 4%, Lagos 1.50 4

Sao *  (48.% Old ECalabar48 % (46. 5r. Fein
bomé 50.50·.4 , Kurant Sao Thomé

#(A7 %% für 50 kg.eets Pflangenseide öksion. nach wie vor fest und

 m#jür 1 kg für! xe Ware,wie im Vormonat.
beririch Nachdemim s von stabilen Preisen
au ket werden konnte. ging Para von etwa 6 Sh.

Sche etzurück. Der Rückgang dürfte auf die
dieenich iniger Spekulanten zurückzuführen sein,
auf un imstande waren, die Andienungenin England
tãie unehmen. Die notleidend gewordenen Quanti-
 konnten nur zu weichenden Preisen Käufer

Zu 0,95 /6 für 1 kg für graue Ware und.

finden. Mittelsorten, ebenfalls afrikanische Herkünfte,
wurden mitgerissen, und haben die Preise teilweise
erhebliche Einbußen erlitten. Para- schließt etwas
erholt zu 5 sh. 2 d. a die Zufuhren in Para im

letzten Jahr etwa 4000 Tons kleiner waren als im
Vorjahre, liegt eigentlich kein Grund für den Rück-
gang vor,; ein Anziehen der Preise ist wohl zu er-
warten. Esnotieren: Kamerun-Batanga 5,40-5 „60.%
(gegen 5,80—0,40 % im Vormonat), Gabun5bis

5,20.%% (5, 205, 40. 4%), Südkamerun 7,40.1 (7,80.#4).

1 amerun Vurste 6, 60.. .AC), Ia Kamerun-Kuchen
4, 80 -õ  (6,20—5,40. 44, I Goldküsten-Lumpsbis
1,60 / (4, S##%t“5.q. Ia Togo-Lumps 5.30—5,.60

re'onrrt 4), In Togo 10, ei35n (11,60 bis
) für 1kg.

AlwArE Dems Artikel ist seit längerer Zeit nicht
am Markt geewesen, Nominell notiert man 40 bis
60 Pf. für 1 k

Kopal bleibt zunns ändert la Kamernn 0.70—0,75.2,
Janzibar glatt 0,80—8 Zanzibar Gänsehaut /% Madagaskar 0, 3 70 ., Bissao-Bon-
E— 1 65—1. 90.% für 1 kg, alles wie im Vormonat.
Die Frage bleibt sehr beschränkt.

Kopra hat sich im Preise Halten können. Einige Pro-
venienzen sindsogar im Preise etwas höher
gangen. Westafrika notiert 20—28.6 (gegen20 bes
22. im Vormonat, Ostafrika 22,50—24,50./4# 12
bis 24 /%), Sildsee 28.75—24,25 ./ (23.—23,50 /).
Singapororc24#—24,25J(23,25—2,50% für 50 kg.

Kupfer, englisch raffiniert. Etwas besser. 67,50 4
für 50 kg gegen 65 /% im Vormonat.

Mais. ’ger Markt. Preise haben nachgegeben.
Gute weiße Togoware wertet 100—102 . für
1000 kg gegen 105.4 im Vormonat.

Mangoheselnde bleibt gedrückt. Die Hoffnung
auf eine Befestigung vreses Artikels hat sich nicht

erfüllt. Wert etwa 10,40. für 100 kg, ungefährwie im Vormonat (10, 50.
Palmkernehabenin der — Berichtsperiode

nur kleine Schwankungrn durchgemacht und schließen

5 ür # gegen den Vormonat gebessert.
Lagoos-Kamerun bewertet 15.30 4., Togo18,10.
Elfenbeinküste 18 ./ für 50 kg einschl. Sack. Der
Marktschließt mit einer weiteren Befestigung von 10 I

Ein wesentlicher Rückgang ist wohl nicht zu be-
fürchten, eher ist eine Befestigung mit mäßiger
Preisbesserung zu erwarten.

Palmöl bleibt matt und unlustig. Der teilweise er-
hebliche Preisrückgang reizt den Konsumentenimmer
noch nicht an. Es notieren: Lagos-Portonovo
34,67—34,50 K&amp; (gegen 35,50—35 1%% im Vormonaz#),

Lner un95.50. (35,50—35./%, Liberia 27—26,75.1/4
(29,50—29 .4), Accra- n ToqofoilcnSO—«3150.-!-
613 ) für 50 krr.

Reis. Die Preise konnten sich behaupten.
von 17—22 14, Japan 29,50—32 Jav
bis 36 .&amp; für 100 kg, wie im Dezember:
ruhig, aber fest.

Sesamsaat. Matt und unsicher.
trägt: Bennisaat 11—15,50 /&amp; (gegen 11—16.#/ im

Vormonat), ostafrikanssche Sorten 15,50—16 /
(16—16,50 /%) für

Silber. Etwas williger. .— 75 Ac jür 1 kg Verlãufer,
74,25 % für 1 kgx Käufer gegen 74,75 . Känfer
im Vormonat.

Superphosphat. 18040 wasserfrei Phosphorsäure
5,00 . , desgl. 16% 550 für 100 kg brutto
in Säcken.

Wachs bleibt in guter Frage, doch haben sich die
Werte nicht erhöht. Wie im Vormonat notieren:

Deuesch-ohhaffitnische Sorten 270—278.7, Mada-gaskar 200— zF Benguella 208—272 K, CThile
281—288 25 15 kg.

RanhonW 32,36
(Martt

Die Notierung be-

. Vericht und Preise betreffen, wenn nicht anders angegeben, den Hamburger Plah am 10./11. Jannar 1911.
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Grün- -- . ccvte ol

dungs- Kapital 66 1 4 Divi- Nachfrage Angeb
lahr AM la2.dende P. 1 4%J d%

1906 1 850 Ooo (1. 10., 6 * 100 14121606/) 2000 000/1. 1.14 2 101 101
1905 1 250 000 1. 4.1717 vorm.

« k. 194 196

19054 1200 000 1.4 0 0 16 55
1902 60000 1. 1. 0 0 100 105

1905 220 000. 1 P-37 95 —1000K 938600 1. 1.0 — — 7

1878] 2750 000 1. 1.] 24 23
« « . 156 160

1885, 2 000| U. 44 l 64 790 810
190% ..UC 0 65 75

1902 1000000 l. 1.4 0 535 60
1908 4 500 000 1. 1. · 0 170 175
190,%%% . 6 104 107
1885 8 000Ood 1. 56 b 154 1560
1886 114000 1. 110 0 — 20

408000 0 0 At 210 At 240
1896250 0001. 11 4 90 vß
809 4360 000 . 1. · — X 45 K 55

St. 30000 o— 9 —
1898. r—.———.“ 8 — 133
1880 3000000 1. 10. 0 — — 0

1887 1200 000U. 198 20 — Riß-,
St. 2400 Atc 180.A 200 4 —  33#

1906 3 000Oo HA. 114 90 #
1908 900 00 . 1 11 70 75
1904 2 v. 5%% 61 % 62
1899 2 000O00dU. 1. 5 5 Moliwe 87 9

1886 3 47000 U.4O— Neu-Guinea 1228 130
4021,000 P0 — do. P

1001140 1; „ 0 Ofstafrika-Nompanie 84 1

1900O O00 v 4. 11 10 Otavi-Minen- u. Eizenbhnpeseischaf, Anteile 146 1
St. 200 Oo01. 44% *- —- 1 108,1902)4 375 000 1. 1. Wnn 1 m#r Pacific Phosphate Co. gem. t . L 95% 29"

1895 1 500 0001. 1. 0 0 Rbeinische Handen Plamtagengesellschaft " — —
1908 900 1. 1. . OSafata-Samog-Gesellschaft 46

1905 2000000. 1. 4 43 Eamog-Kaulschuk= Comwpaynie 30 a6

1897 ———————— SioiwosiaFGeselschaft 178 182,1895 500 000 1. 7.) 0 0 So frican erret 93 9

1610 vooooo0 1. 1. Such suet Atie rs von iglo % 958
1892820000O00% 1. 1.! 5 7/South W. ca Co. 316 332
1893 869 100 1 1.4 0 0 Usanshara z#rcgnien P u get StammOnteile 450 5

, 142 200 0 0 do. Vorzugs-Anteile 85 7
1897) 2100 000/1. 1. 9 WBestafrik. Pflanzungsgesellschaft „Bibundi“ ., 686 9
1897]/ 3 000000U.11 8 8 Westafrikanische flanzungsgesellsch. „Victoria“ »-

; « Anteile 175 16

1895 1 500 000. 1 0 0 eestheuticheg Landels- u. Meneelchaf 9
" #in Dilsseldorf AnteEile — ob

800 000 +10 0 « o.....Vorzugs-Antetle 100

i I

*) Bauzinsen. Selbsthändler bei allen Abschlüssen provisionsfrei.

Zu jeder Art von Auskunft ist obenstehendes Bankhaus stets gern bereit. -

Verantwortlicher Redakteur für den nichtamtlichen Teil: Oskar Blesenthal, Berlin. —*
Verlag und Druck der Königlichen Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerel von E. S. Mittler à&amp; Sohn, Berlin SWs, Kochstr-
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